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ziehen, wenn der Repräsentant die Detention einer beweglichen
Sache aufgiebt, indem das Aufgeben derselben auch das Auf¬
geben der custodia einschließt, das Römische Recht aber, wie
mir scheint, unbedingt an dem Satze festhielt: res mobile sx-
eept « domine , HN3,tenn8 8ud oustoäia , no8ti 'g. 8i'nt , naotsnus
P088i6sri , vel HUlit6nu8 , 81 V6limu8 , naturalem Nc>88e88l0 -
nein nanei8ci P0881MU8. So bleibt also für die Annahme
des Streits nur der Fall übrig, wenn der Repräsentant die De¬
tention einer unbeweglichen Sache aus freiem Entschluß aufgiebt.

Ueber die Interdicte .

Die Römischen Juristen gehen bei der Eintheilung der
Interdicte von einem doppelten Gesichtspunkte aus ; entweder
haben sie dabei den Zweck des Interdicts im Auge, oder die
Art des prätorischen Gebots. Auf dem ersteren Gesichtspunkte
beruht die Eintheilung in intei -ä . i-etineuäas , i-ecunsi -anäas
und aäini8e6näa6 p083688i0Ul8, auf dem zweiten die Einthei¬
lung in intsrä . nronibitori «, und r68titutoria . Wissenschaft¬
licher wäre die Eintheilung derselben dem Grunde nach. Dies,
daß wir sie in den Quellen nirgends finden, ist aus der rein-
practischen Geistesrichtung der Römischen Juristen zu erklären.
Uns muß freilich ihre Eintheilung oberflächlich erscheinen, weil
wir gewohnt sind, alles nach dem theoretischen Bedürfniß zu
schematisiren. Das müssen wir uns aber klar machen, daß wir
bei wissenschaftlichen Fragen einen anderen Ausgangspunkt neh¬
men als die Römer, wenn wir ihnen hier, wie bei manchen
anderen Punkten, kein Unrecht thun wollen.

Bei der Vergleichung der Interdicte mit den aationss kann
man von einem doppelten Gesichtspunkte ausgehen. Man kann
die Interdicte entweder mit den Aktionen im Allgemeinen oder
mit einer einzigen Art derselben vergleichen: mit der aotio in

zeitig einen Vorwurf des Mangels an allem und jedem legislativen
Tact enthalten würde und man doch bei solchen Vorwürfen sehr vorsich¬
tig zu Werke zu gehen hat . Ueberdies weiß man auch nicht sicher, ob
der in Betreff des Besitzverlustes der Grundstücke im späteren Rechte
zur Geltung gekommene Satz von den Proculionern aufgestellt wurde.

9 '
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Kiotum , der sie am nächsten sind. Ich halte mich an den zweiten
Gesichtspunkt, da dieser am meisten uns das Wesen der In -
terdicte aufzuschließen vermag und stelle die Frage auf : was
unterscheidet die Interdicte von der actio in laewin ? Es ist
Folgendes : die Interdicte , welche der Prätor in seinem Edicte
proponirt , verpflichten Niemand und geben Niemand ein Klage¬
recht. Sie sind, wie Schmidt bemerkt ( nag . 3), der das
Wesen derselben sehr gründlich und sehr tief erfaßt hat , nichts
weiter als „Schemate , nach deren Muster der Magistrat Be¬
fehle an Einzelne erläßt ." Anders verhält es sich mit den
actione » in lactum ; sie haben eine allgemein verbindende
Kraft ; die Ausnahme einer neuen Klage in das Edict ist also
ein wirklich legislativer Act , während die Interdicte auf einer
Linie stehen mit der magistratischen pi^ nori » capio und anderen
Maßregeln , welche der Magistrat gegen Ungehorsame ergreift.
Worin liegt nun das Gemeinsame zwischen den Interdicten und
den actione » in tactuin , also das Unterscheidende zwischen
ihnen und allen übrigen actione »? In Folgendem : ebenso-
wol die Interdicte als auch die actiones in tacwiu stützen sich
nicht auf einen im '̂u» civils anerkannten Rechtssatz, beide sind
vielmehr Ausflüsse des prätorischen Imperiums .

Die actione » in lactum ") sind offenbar eines später« Ur -

' ) Den Ausdruck actio w üietuiu nehme ich in einem weiteren
Sinne und verstehe darunter auch die netioneZ üetitiae (actio ntilis ist
bekanntlich nur ein anderer Name für die letzteren). Zwischen den zmr
exeeNence, sogenannten »ct. in tactuiu und den aet . KctitillL, giebt es
nur den Unterschied, daß letztere sich an einen bestimmten in dem Hll3
oivile geltenden Satz vermöge einer bestimmten Fiction anknüpfen, wäh¬
rend dies bei erstcren nicht der Fall ist. Bei den actione in taetum
findet also eine freiere BeHandlungsweise statt , wenn auch nicht in Ab¬
rede gestellt werden kann, daß die Anknüpfung an das ^uZ oivile bei
den »otioueg utüeZ leine wirkliche, sondern nur eine scheinbareist. In¬
nerhalb der Interdictenlehre haben die Juristen die BeHandlungsweise
des Prätors nachgeahmt, — dieses Wort nehme ich natürlich in einem
guten Sinne — denn sie haben Interdicte zugelassen, von denen im prä¬
torischen Edicte gewiß leine Rede war , und zwar nach einer doppelten
Richtung hin , nämlich als utile » und auch selbstständig, dl . Schmidt .
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sprungs als die Interdicte ; da es sich von selbst versteht, daß
die legislative Gewalt des Prätors sich später entwickeln mußte
als die executive, als die administrative , d. h. als die in einem
einzelnen concreten Falle anordnende . Damit ist freilich nicht
gemeint , daß diese Umwandlung ") der administrativen Gewalt
des Prätors in eine legislative sich an ein bestimmtes Jahr
oder Jahrzehnt knüpft , ferner ist damit nicht gemeint , daß von
dem Zeitpunkte an , in welchem die gedachte Umwandlung ein¬
trat , keine Interdicte mehr erlassen wurden . Da nämlich der¬
jenige, der die Macht hat , ein radikaleres Mittel zu ergreifen,
es zu thun nicht verpflichtet ist, so folgt von selbst, daß es
dem Gutdünken des Prätors überlassen werden mußte , ob für
einen bestimmten Fall ein Interdict oder eine »etio in laetuin
proponirt werden sollte. Endlich ist damit nicht gemeint , daß
die legislative Gewalt des Prätors der legislativen Gewalt
der Organe des ^us eivüs intensiv gleichkommt, vielmehr be¬
stand zwischen beiden ein Unterschied. Die legislative Gewalt
des Prätors hat sich von der administrativen Gewalt desselben
nie emancipirt , sie steht vielmehr unter deren Schutze und wirkt
auf die Nechtsbildung nur dadurch, daß sie in der Form derselben
auftritt . Mit einem Worte , die legislative Gewalt des Prä¬
tors wird nur dadurch zu einer solchen, daß sie ebenso wie die
Organe des M8 «ivile auf die Gestaltung des Rechts einwirkt.
So sind die Stellen zu erklären ,' in denen es heißt : ? raet «r

Zu welcher Klasse von Klagen gehören die Interdicte ?
Da sie zum Schutze eines dinglichen Verhältnisses dienen, so
scheint es , als ob sie dingliche Klagen sein müßten . Dem ist
aber nicht so. Das Interdictenverfcchren beruhet auf der Idee ,
daß die Besitzstörung keinen Anspruch auf directe Verfolgung
des Gegners gewährt , sondern lediglich einen Anspruch auf
Erwirkung entsprechender administrativer Maßregeln von Seiten
des Prators . Das Interdict ist keine Klage , weder eine ding-

°) Damit steht die Anerkennung des prätorifchen Edicts als eines
eäietvun perpetumu in einem innigen Zusammenhange.
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liche noch eine persönliche. Da aber im Momente des intsr -
rsääituin eine obligatio zwischen den Litiganten entsteht, aus
welcher im Falle des Ungehorsams geklagt werden kann, und
da jede obligatio eine entsprechende Klage haben muß, so ver¬
wandelt sich im Momente des Ungehorsams das Interdict in
eine im Dienste dieser obligatio stehende Klage, also in eine
persönliche Klage. Ein Fragment sagt daher mit allem Rechte:
intsräiota , oiunia , Hu«,invi8 in rem viäentur eonespta vi
tarnen ip8a personal !«, sunt . Zwischen den Worten : intsr -
äiota in rsin viäentur oonospta , und den Worten : vi tainsn
ip8a nsrsonalili. »unt, ist kein Widerspruch, wie es auf den ersten
Augenblick erscheint. Die Interdicte müssen nämlich, wiewohl sie
persönliche Klagen sind, als actione in rem eoneepwo ange¬
sehen werden, da sie vom Prätor nicht zum Schutze der später
zwischen den Litiganten entstehenden obligatio , sondern zum
Schutze eines dinglichen Verhältnisses, nämlich des Besitzes er¬
lassen werden.

Da nun der Grund , weshalb die Interdicte dingliche
Klagen nicht sind, einzig und allein darin liegt, daß die Besitz¬
störung keinen Anspruch auf direkie Verfolgung des Gegners
gewährt, und da in dem Justinianischen Rechte, wie sich der
§. 8 . «s. äs interä . ausdrückt : xerinäo Mdioatur 8IN6 intor -
äioti8 atyns 8i utilis actio ex oansa iutsräioti rsöäita lui8 -
86t, so folgt von selbst, daß die Interdicte im Justinianischen
Rechte keine persönlichen Klagen mehr sein können. Sie sind
in ihm offenbar dingliche Klagen.

Es sind nur zwei, nämlich das intorä . uti O088iäLti8 und
das intsrä . utrndi .

Ueber die Funktionen des intei-6. nti pQ88iästi8 wird sehr
gestritten. Nach Savignv -hatte es eine dreifache Bestimmung:

1) ging es auf Schadenersatz,
2) auf Abwendung der befürchteten zukünftigen Störung .
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Zu diesen zwei ursprünglichen Funktionen kam nach Sa -
vigny in Folge einer „unschuldigen" Fiction , daß bei dem
Streite über den Besitz TlMichkeiten zu befürchten seien, noch

3) die Negulirung der Partheirollen für den Vindicalions -
Prozeß hinzu.

Nach Keller (Zeitschr. f. gesch. Nw. Bd . 11. Nr . 9.) diente
es ursprünglich zur Negulirung der Parthcirollen für den be¬
vorstehenden Eigenthumsproceß und später wurde es auf Ab¬
wendung einer zukünftigen Gefahr für den Besitz übertragen .

Wangerow (Pand . §. 336 .) vindicirt dem gedachten In¬
terdikte nur eine Function , nämlich die Ermittelung , wer im
Vindicationsprocesse die Rolle des Klägers und wer die Nulle
des Beklagten übernehmen soll. In neuester Zeit erörterten diese
Frage Bruns und Schmidt . .

Meiner Ueberzeugung nach hatte das Interdict folgende
zwei Funktionen :

1) diente es ursprünglich zur Ermittelung des Besitzstandes
im Falle einer bei Gelegenheit der Normirung der Be¬
weislast für den bevorstehenden Eigenthumsproceß entstan¬
denen oontrovorsill , P088688ioni8,

2) außerdem konnte es aber später auch im Falle einer theil¬
weisen Besitzstörung angewandt werden , indem man in
diesem Falle eine eontl -uvoi^ ia pv88688ioni8 fmgirte. ")

Daß das int6i -6iot . u<i p«88iä6ti8 die beiden genannten
Functionen hatte , ergiebt sich zur Genüge aus §. 148. 150 .
166 . 167 . 139 . — 142 . des Commentars des Gajus , aus
K. 1. §. 1. — 4. uti P088id6ti8 , I .. 3 . §. 2. - 4 . eoä . , I .. 4 .
6«ä . , Ii . 8 . §. 5 . 81 8ervitU8. Ii . 5. §. 10. 6s 0PSI-I8 n. n.,
welche aus den Schriften Ulpian ' s recipirt wurden , 1 .̂ 14.
äs injur . , welche von Paulus herrührt . Uebrigens kann auch
die Paraphrafe des Theophilus angeführt werden zu dem
Anfange des Titels der Institutionen : äs intci -dict ^ .

Wie verhält es sich nun mit diesen beiden Functionen ?

' ) Ol. darüber auch meine Abhandlung : Ueber das intorä . uti
P033iäeti3, die sich im Anhange zu meiner Schrift : Kritische Erörterungen
über die Serditutenlehre , befindet.
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Nimmt man mit Bruns an, Gajus beschränke das interä .
uti P088iä6ti8 im Unterschiede von Nlpian und Paulus nur
auf einen einzigen Fall der Besitzstörung, nämlich auf den, wenn
der Störer Besitzer der Sache zu sein behauptet, so scheint auf
den ersten Blick die Schlußfolgerung die richtige zu sein, dah
nach der Meinung des Gajus sich die beiden oben gedachten
Functionen qualitativ gar nicht unterschieden haben, der Unter¬
schied vielmehr nur die äußere Veranlassung betroffen habe. —
Diese Folgerung halte ich nicht für richtig. Fände zwischen den
beiden Functionen nach der Meinung des Gajus nur ein äuße¬
rer Unterschied statt, so würde Gajus sich nicht so haben aus¬
drücken können: im Falle der Besitzstörung untersuche der Iu¬
dex, ll,n lllî uiä aäv6i-5U8N. p. laetum 8it, während seine
Untersuchung im Falle einer Vorbereitung des Vindicationspro-
cesses dahin gehe, utsr P088iclsll,t interclieti tempore. Aus
der verschiedenen Fassung der Formel ergiebt sich unzweifelhaft,
daß in beiden Fällen ein ganz anderes Streitobjekt vorliegt.
Man wende dagegen nicht ein: stört Jemand den Besitz, indem
er Besitzer zu sein behauptet, so erhebt er eine wirkliche contra-
vsr8ia p088S83ioni8 im Unterschiede von demjenigen, welcher
sich einer Besitzstörung ohne die gedachte Behauptung schuldig
gemacht hat. Da nun eine wirklich eontroverliia po88088ioin8
unzweifelhaft auch in dem Falle erhoben werde, wenn die Par¬
theirollen für den künftigen Proceß festgestellt werden, so folge,
daß die Vorbereitung des Eigenthumsprocesses sich von der Be¬
sitzstörung, sofern sie mit der Behauptung des Besitzerwerbes
concurrirt, qualitativ nicht unterscheiden könne. Wenn daher
die Formel im ersten Falle anders laute als im zweiten, so
müsse die Erklärung davon wo anders gesucht werden, als in
der Annahme eines qualitativen Unterschiedes der beiden Fun¬
ctionen. Dieser Einwand wäre unbegründet, da er auf einer
falschen Voraussetzung beruht. Die Annahme nämlich, von
dem Besitzstörer werde unter den genannten Umständen eine
wirklich eontroversis. po83«88ioni8 erhoben, entbehrt alles Halt¬
punktes, da dieselbe die Stellung eines Antrages auf gericht¬
liche Negulirung des Besitzstandes voraussetzt, der Störer aber
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eine solche Negulirung nicht beantragt , sich vielmehr eigenmäch¬
tig in den Besitz der Sache zu setzen versucht. Eine oonti -o-
Vöi-si«. P088688ioni8 kann selbstverständlich nur von Seiten des
Gestörten erhoben werden.

Aber überhaupt scheint mir die Brunssche Annahme frag¬
lich, Gajus habe das intsi -ä . uti po88iä6ti8 nur auf den oben
gedachten Fall der Besitzstörung beschränkt. Der §. 139 . des
Gajus liefert für dieselbe keinen Beleg , indem die Worte :
„HNUIN äe P088688ions intsr 3,1iHU08 oontonäitur , " sich auch
auf den Fall beziehen können , wenn der Störer den Besitz
stört , ohne gleichzeitig die Behauptung zu stellen, er sei ein Be¬
sitzer der Sache , da , wie unten gezeigt werden wird , die Zu¬
ständigkeit des iuterä uti po88iä6ti8 im Falle der Besitzstörung
durch die Fiction einer eontrovsi -sin, xo88683loni8 vermittelt
wurde.

Das Resultat aus dem Vorhergehenden ist also folgendes :
1) daß der Proceß zum Zwecke der Ermittelung der Par¬

theirollen für den künftigen Eigenthumsproceß wesentlich
verschieden ist von dem Processe über die Besitzstörung,

2) daß auch im Falle , wenn der Störer den Besitz aus dem
Grunde stört , weil er ein Besitzer der Sache zu sein be¬
hauptet , keine wirkliche eonti -ovei^ in, po88688ioni8 erho¬
ben wird.

Aus dem ersteren Resultate läßt sich mit aller Wahrschein¬
lichkeit folgern , daß auch das Proceßverfahren im Falle , wenn
es sich um Ermittelung der Partheirollen handelte , ein anderes
war , als im Falle der Besitzstörung. Im ersten Falle kam es
wohl sofort zur lieiwti « lluotuum und zu den entsprechenden
Sponsioncn und Restipulationen , im zweiten Falle , glaube ich
dagegen mit Bruns , erließ der Prätor an beide streitenden Par -
thcien den Befehl : no vi8 6n,t Ä<lvLi-8U3 eclictum ! was offen¬
bar nur ein anderer Ausdruck ist für : n« vi8 üat aävoi -8U8
intordictum ! wie es sich aus der l ,̂. 102 . äs 1-od. ^uä . ergicbt,
in welcher Ulpian ausdrücklich bemerkt: Hui vownw I ^-ao-
toio leoit , Iiio n <lv6i8U8 eäiLtuin ie « 886 , proprie äicitur .
Zur liuotus lioitlttio , zu Sponsioncn und Restipulationen kam
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es erst dann, wenn die Partheien gegen das Verbot des Prä¬
tors gehandelt hatten. Ich unterschreibe vollkommen die Worte
des Bruns pn^. M ssy. , wenn er meint: „Wie bei den re-
stitutorischen und exhibitorischen Interdicten der Kläger aus der
Verweigerungder Restitution und Exhibition nicht ohne weite¬
res eine eigentliche Klage hat, sondern nur erst das Recht, vom
Prätor einen Nestitutions- oder Exhibitionsbefehl zu erwirken,
und dann erst im Falle des Ungehorsamsdas Recht auf Pönal -
Sponsionen und Klagen daraus bekommt; so hat auch bei den
prohibitorischen Interdicten , namentlich dem II . ?., der Kläger
aus der betreffenden Handlung, namentlicĥ) der Besitzstörung
nicht gleich eine eigentliche Klage gegen den Thäter, sondern
zuerst nur das Recht, vom Prätor ein Verbot der Handlung
zu erlangen, und erst, wenn dieses nicht refpectirt und die
Handlung wiederholt wird, bekommt er aus diesem Ungehorsam
das Recht auf die Sponsionen und Klagen daraus." '

Die obige Annahme erscheint mir darum als eine noth-
wendige, weil sonst die Worte des Gajus : der Iudex habe
zu untersuchen , ».n »Il'yuiä aclvLrsus prll ,6toii8 eäietuiu laetuin
8it (§. 141 .) , ÄN Vl'8 P088iä6nti laotn , 8it , keinen Sinn hätten ,
indem dieselben sich auf eine vor Erlassung des Interdicts ge¬
schehene Handlung nicht beziehen können, da sonst, abgesehen
auch von anderen Gründen, die hiebei angeführt werden könn¬
ten, die Erlassung des Interdicts geradezu zwecklos wäre. Be¬
ziehen sie sich nun auf eine nach Erlassung des Interdicts ver¬
übte Handlung, so folgt von selbst, daß nach dessen Erlassung
das eigentliche Proceßverfahren sofort nicht beginnen konnte, in¬
dem sonst die Partheien keine Zeit und keine Möglichkeit gehabt
hätten, sich eines Ungehorsams gegen das Verbot des Prätors
schuldig zu machen, und indem, wie von Einigen angenommen
wird, die vom Prätor verbotene Handlung in einem unrecht-

' ) Andererseits unterscheide ich mich freilich von Bruns , der die
genannte Procedur auf den Fall der Besitzstörung nicht einschränkt, viel¬
mehr ihre Möglichkeit auch im Falle , wenn die Partheirollen für den
künftigen Eigcnthumsproceß ermittelt werden, wie das von ihm gebrauchte
Wort : „namentlich" zeigt , nicht in Abrede stellt.
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mäßigen Siege bei der kruow8 lieitatio unmöglich gesucht wer¬
den darf , da ja dieselbe als eine Proceßhcmdlung selbstverstan-
denermaßen dessen Beginn voraussetzt und somit dessen Grund
nicht sein kann.

Aus der zweiten These läßt sich, wenn man den Umstand
berücksichtigt, daß die Quellen im Falle einer Besitzstörung von
einer eontrovsrsi «, p«83S88i«ni8 reden,") mit aller Sicherheit
folgern, daß die Uebertragung des intei-6. uti p088lä6t,'8 aus
den Fall der Besitzstörung durch die Fiction einer eonti-ovsi'mll,
P«88688ioiii8 vermittelt wurde. Die genannte Fiction ist also
die logische Brücke, welche beide Functionen aneinander knüpft.

Die Frage, welche von den beiden Functionen die ur¬
sprüngliche sei, beantwortet sich aus dem Gesagten, von selbst.
Da nämlich im Falle einer Besitzstörung die c«nti-civ6r8ia po8-
8688101,13 fingirt wird, so folgt von selbst, daß die Abwendung
der Besitzstörung die ursprüngliche Function des Interdicts nicht
sein kann. Dafür spricht ferner die Duplicität des Interdicts ,
indem diese in ihrer vollen Nealität nur dann begriffen werden
kann, wenn man von der Annahme ausgeht, daß die Ermitte¬
lung der Partheirollen für den bevorstehenden Eigenthumspro-
ceß die ursprüngliche Function des Interdicts war. Da näm¬
lich in diesem Falle das Factum, wer Kläger, wer Beklagter
sei, erst festgestellt werden soll, so war es sehr natürlich, daß
man, um keiner der streitenden Partheien Unrecht zu thun und
nach bloßer Magistrcüswillkühr nicht zu entscheiden, Jeden der
Litiganten als Kläger und Beklagten zugleich betrachtete und
alle sich daraus juristisch ergebenden Konsequenzen anerkannte.
Endlich wird die hier vorgetragene Ansicht durch die vorkom¬
mende ki-u«w8 lioitatio bekräftigt, indem diese nur unter der
Voraussetzung in Aufnahme kommen konnte, daß man eben nicht
wußte, wer der Besitzer der Sache sei.

Auch über den Character der Duplicität des intei-6. uti

") I >. 3 . §. 2 . Ilti p03Ziäeti3 : „ — Utenim viäeriZ midi po83S3'
«Innig eontrovergiam tacere , yui prodibeg me uti meo Hure." — 1 .̂ 52 .
§. l . äs po33. : „üum , yui aeäiücare prouibeatur , pos3iäere nuoyu «
pouiberi , manifestum «3t. — Ol. auch I ,. 3 . §. 4 . Uti v033iä . '
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P088,'66ti8 wird gestritten. Savigny behauptet , das genannte
Interdict sei nur in Hinsicht auf den Beklagten ein duplex ,
nicht auch in Hinsicht auf den Kläger , indem derjenige nach der
Analogie der drei Theilungsklagcn als Kläger gelte , wer zuerst
den Klageantrag gestellt hat . Die Kritik dieser Ansicht sehe in
meiner oben angeführten Abhandlung .

Meiner Meinung nach äußerte sich die Duplicität in Vie¬
rerlei :

1) Jeder mußte als Kläger den vollen Beweis liesern , daß
er die Sache zur Zeit des erlassenen Interdicts besitze und de¬
ren Besitz Von dem Gegner neyue vi , neyue elain , neyue
preeario erworben , (s- 159 . : „ Nt Llyuiäem 6« tulilüo vel
n.ellibu8 interclieitur , euiu potioreni 6886 praetor Moet , <̂ui
60 tempore , Huo interäietum r66clitnr N60 vi , nee ol^m ,
nee pr6e «,rio lld adver8 <irio p088iäeat ." )

2) Jeder konnte im Falle des nicht gelungenen Beweises
condemnirt werden. Dies folgt nicht blos daraus , daß Jeder
ein Beklagter ist, sondern auch noch daraus , daß ein bloßes
Abweisen der Klage absolut ausgeschlossen war ,

indem man ja nicht wußte , wer mit der Klage abgewiesen
werden könnte,

indem der Proceß , da er einmal durch das Sponsionsver -
fahren eingeleitet wurde , nothwendigerweise zu Ende ge¬
führt werden mußte , und

indem der eigentliche Zweck des Interdicts durch das bloße
Abweisen der Klage nicht erreicht werden könnte.

3) Jeder mußte gegenseitige Svonsionen und Nestipulatio-
nen schließen . (§. 166 . : „ — Mäex — aäver8 »riuin huiäem —
et 8pou8ioni8 et r68tipullltioin8 8NMMN8, yua8 cum en ieei
oonclemnlit et eonveni6nt6r me 8pon8i '«ili8 6t re8tipullltio -
NI8, HU56 IN66UM llietae 8unt , lldsolvit . ")

4) Die richterliche Untersuchung ging darauf , wer von den
beiden Litiganten ohne vitium besitze (§. 166 . : — '̂ uäex , apuä
<̂ueiu <Ie en, re »^ itur , illuä 8eilieet r6yuirit , ĉ uoä praetor
interäieto eoinplexu » e8t , iä e»t , uter eorum eum lunäum
ea8ve lledes per iä t6mpu3 , «̂no interäietuiu r6cläitur noo



----3s 141 33----

vi , N6« olain , N6C proeario possiäei -Lt.) Freilich gab es Fälle ,
in denen die Duplicität mit aller Consequenz nicht durchgeführt
werden konnte und zwar aus einem rein factischen Grunde .
Die Doctrin mußte hier der Macht der Thatsachen entweder
ganz weichen oder sich wenigstens nach derselben modificiren.
Man nehme z. B . den Fall , wenn Jemand den Besitzer am
Aufbauen des Hauses hindert . Es ist offenbar , daß in diesem
Falle die Duplicität tatsächlich nicht Platz greifen kann , indem
bicr ein einfacher Angriff von der einen und eine einfache Ver¬
teidigung von der andern Seite vorliegt . So lange noch
Pönalsponsionen und Neitipulationen im Gebrauche waren , konnte
man die Duplicität freilich immer noch singiren, aber nach
Einführung des späteren Proceßverfahrens war auch dies nicht
möglich, da es ganz zwecklos gewesen wäre. <X Bruns ,
pllZ. 56 . — Nehmen wir ein anderes Beispiel. Jemand stört
den Besitzer dadurch , daß er irgend eine Handlung auf dessen
Grundstück vornimmt , indem er vorgiebt , er sei zu deren Vor¬
nahme kraft einer erworbenen Servitut berechtigt. Hier konnte
freilich, wie Bruns ganz richtig bemerkt , an der Duplicität
festgehalten werden , aber nur mit einer Modifikation ; mit einer
Modifikation darum , weil dieselbe sich anders nicht durchführen
ließ als mit Hilfe der Annahme , die Behauptung des Beklag¬
ten, welcher sich auf eine erworbene Servitut beruft , stehe „ganz
an der Stelle der Behauptung des vollen eigenen Besitzes."
<üt. darüber Bruns pa ^. 55 , welcher außerdem auch Quellen¬
zeugnisse für die obige Behauptung beibringt .

Bedingungen des Interdicts . Da dasselbe i-oU-
nonäas P«88688ioni8 ist, und der Besitz elain so wie ,preeario
nicht anders gestört werden kann , als durch Entsetzung, so folgt
daraus mit logischer Notwendigkeit zweierlei, nämlich, daß
dasselbe eine vis und eine solche Besitzstörung voraussetzt , durch
welche der Besitz nicht aufgehoben wird . Letzteres wird von
Einigen geleugnet , aber ohne allen Grund , indem dagegen
schon der Name des Interdicts spricht. Wie wäre es denkbar,
daß ein intei -ä . retlnsuäas po88688ioni8 auf Recuperation des
Besitzes gehen sollte! Man wende nicht ein, der Annahme,
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daß das interä . nti no88i <l . , Welches rstinon ^ as n «88S88ioni8
ist, auch auf Recuperation des Besitzes gehen kann, steht der
Umstand nicht entgegen, daß dasselbe retinenäaL po88688ioni8
ist, wenn man von dem Gesichtspunkte ausgeht, daß der Nicht-
besitzer dem injn8w8 no88688<>r gegenüber als Besitzer gilt.
Gegen diesen Einwand würde ich dies anführen, daß der Satz,
der Nichtbesitzer sei dem vitosen Besitzer gegenüber als Besitzer
anzusehen, von der Mehrzahl der Römischen Juristen als ein
falscher, verworfen wurde. Wenn also derselbe in der Römi¬
schen Doctrin nur eine partielle Anerkennungfand, fo folgt
von selbst, daß die herrschende Römische Nechtsdoctrin die An¬
wendung des inter <3. nti possjästig auf den Fall der Vesitzes-
entsetzung an denselben unmöglich knüpfen konnte.

Ii . 3 . pr . uti po88iä . s— „ 8i 6no no88iäsllnt in soll -
äuin — LA» sx ^U8ta eau8Ä , tn vi «,nt dam ; 8i » ins no8 -
8iä68 8up6rioi - 8UIU inttiräiota . " ) ist hiebei von gar keinem
Belange, da sie eben von einem Gesichtspunkte ausgeht, der
von den meisten Juristen als unrichtig anerkannt wurde. Da
Ulpian , aus dessen Schriften die genannte Lex recipirt wurde,
der richtigen Ansicht beipflichtet, so bleibt nichts übrig, als an¬
zunehmen, daß derselbe hier nur die Meinung der Minderzahl
der Juristen referirt, ohne ihr beizutreten. Dies wurde übri¬
gens schon in dem Abschnitte: vo88088io pwriuin in 8oliäum
6886 non P0t68t, bemerkt. Ueber das Weitere verweise ich auf
das in dem gedachten Abschnitte Gesagte.

Dann steht der Annahme, daß das interä . nti no88i66ti8
auch einem Nichtbesitzerzukommt, die I .. 1. §. 4. uti no88iäL.
t ,8 entgegen , Welche lautet : «^ 8t iZitur noe interäietuin —
retinonclao v088 «88ioni3 : nain nuju8 rsi eau8a reääitur , n «
vi8 üat oi , ĉ ui no88iäet . Nt eou86ciuent6r vrononitui - post
intoräietum unäs vi : illucl eniin re8titnit vi ami88aiu vo3 -

8L88ioN6!N, nc>L tnetur , NL Qinittatur V088688io ."
Endlich ist gegen dieselbe der Umstand anzuführen, daß

sonst das intLlä. uti Ziu88i6. mit dem interä . cle vi concur-
riren müßte, was schon a priori undenkbar ist, indem beide
Interdicte von einander verschieden sind und indem, wenn eine
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Concurrenz beider stattfinden möchte, entweder das eine oder
das andere überflüssig wäre , je nachdem man das eine oder das
andere als früher entstanden annimmt . In Betreff der Kritik
der Ansicht Vangerow ' s sehe meine Abhandlung .")

Für die gegnerische Behauptung ließe sich aber der Um¬
stand nicht anführen , daß mit dem interä . uti po88i<l. sxoi -
z)isn6o oder leoonvLüienäo ein Illterä . reeupOinnälle P08868-
8,'l)ui8 in Verbindung gebracht wurde , da ja der Prätor den
Kläger , falls er die Sache zur Zeit des erlassenen Interdicts
vi , olliin , pi-Leai-io besaß, in Gemäßheit des Satzes , daß das
intei -6. II . ? . ein 6uplex ist, verurtheilte , die Verurtheilung
aber in diesem Falle auf die Herausgabe der Sache wirklich
gerichtet war . Die Anführung des genannten Umstandes wäre
darum nicht am rechten Orte , weil in diesem Falle nicht der
Nichtbesitzer, sondern der Besitzer klagt.

Zweck des Interdicts . Im älteren Römischen Recht
kam, glaube ich, der Schadenersatz gar nicht zur Sprache . Ich
will mich darüber näher erklären. Meine Meinung geht da-

' ) In dem, was Bruns darüber sagt, scheint mir ein Widerspruch
zu liegen. Auf 923. 60 bemerkt er : „Die I.. 3. H. ? . bringt denselben
zwar sehr deutlich mit der Theorie der älteren Juristen über den soli¬
darischen Mitbesitz des M8W5 und in '̂u8w3 poZZê or in Verbindung.
Allein ein Beweis , daß er daraus hervorgegangen wäre , liegt darin
nicht , und es wäre auch sehr auffällig , wenn jene von Anfang an be¬
strittene und später vollständig aufgegebene Theorie eine so bedeutende
praktische Wirksamkeit erlangt hätte." Auf pa^. 61 sagt er aber : „Aller¬
dings ist es auffallend , daß man danach geradezu mit einem iuterä .
« t. po33. auf Wiedererlangung eines verlorenen Besitzes Nagen kann.
Allein das Auffallende liegt nur in der Annahme der rechtlichenFiction,
daß der fehlerhaft verlorene Besitz noch als fortdauernd gelten sollte.
Nimmt man diese einmal an , so ist jener Satz nur eine Consequenz,
durch die der retentorische Character des Interdicts durchaus nicht ver¬
letzt wild . Eben deshalb stehen denn aber auch der Zulassung dieser
Consequenz die Stellen , wonach das Interdict Besitz zur Zeit der Klage¬
anstellung boraussetzt, nicht im Wege und ebensowenig hat es etwas auf¬
fallendes , daß neben demselben noch andere Interdicte stehen, die unmit¬
telbar vom Standpunkte des Besitzverlustes aus die Restitution des Be¬
sitzes zum Zwecke haben."
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hin , daß der Gestörte nach dem älteren Römischen Rechte keine
Entschädigung für die vor Erlaß des Interdicts vorgefallene
Störung fordern konnte, demselben vielmehr nur derjenige
Schaden ersetzt wurde , welcher nach dem intsräiewin i-eck-
äitum stattgefunden hat . Dies geht nämlich aus den Quel --
lenzeugnissen hervor . In der I <. 1. §. 40 . ä « vi heißt es
ausdrücklich, daß bei dem intei -äiotum un6s vi der Ersatz für
die entgangenen Früchte vom Tage der Dejection an gerechnet
werde , im Unterschiede von allen übrigen Interdicten , bei denen
die li-uetlis , ex Huo (ckis) eäita sunt (intsräiet ») non rstro
oomputanlur , d. h. bei denen man die entgangenen Früchte
von dem Tage der Ertheilung des Interdicts und nicht rück¬
wärts zählt.

Ebenso deutlich spricht sich die 1 .̂ 3 . 6y interäietis aus :
„In iuterdietiZ sxin6s ratio Kabstur lruetuurn , ex ĉuo edita
8unt , non i-otro ." Die Worte nämlich : lruotuulu i-atio n«n
retro dadstur sind offenbar auf die 5ruetu8 licitHtio nicht
zu beziehen.

Zur Begründung der Meinung , daß das gedachte Inter¬
dikt in dem älteren Rechte aus Schadenersatz ging , beruft man
sich sowohl auf die 1 .̂ 1. II . ? . („ — ne^us pwri8 yuaru
t̂ ullnt ! 568 61-it , intra ÄNNUlQ, ĉ uo priiuuiu LxperiLnäi P0-
t68w8 luLrit , 5Z6I-S permittain ") , als auch auf die Verjäh¬
rung , indem man davon ausgeht , daß die letztere nur bei dieser
Annahme einen Sinn habe.

Was nun die citirte Lex anbelangt , so muß eins von
beiden angenommen werden , nämlich , daß die Worte : ne ^us
xluri8 YUÄIN yuanti 568 L8t, ll̂ ei-6 poiiuittain sich entweder
auf das ^uäioiuiu 8seut «rium beziehen, was Nudorsf ^) als
entschieden annimmt , oder daß dieselben in dem prätorischen
Edicte sich nicht befanden , sondern daß sie später hinzugesetzt
wurden , um das Edict mit dem Justinianischen Rechte in einen
besseren Einklang zu bringen .

") ?23. 359 Zeitschrift für gesch. Rw. Bd. VII. Ar. 4. Rudorff
äußert sich wörtlich folgendermaßen: „Man sieht, es ist die Cascellische
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Auch der zweite Umstand ist von keiner Erheblichkeit, denn
die Richtung-des Interdicts auf den Schadenersatz kann geleug¬
net werden, ohne daß daher die Verjährung zu einer sinnlosen
wird. Derselben kann freilich unter den Umständen der Ge¬
danke nicht zu Grunde liegen: wenn ihr innerhalb eines Jah¬
res nicht Nagt, so wird die Vesitzstörung nicht abgewendet wer¬
den, denn das wäre eine offenbare Absurdität, da die Befitz-
störung, welche vor einem Jahre geschah, factisch nicht abge¬
wendet zu werden braucht; sondern es liegt ihr der Gedanke zu
Grunde: wenn ihr innerhalb des Jahres , vom Tage der aber¬
maligen Störung an gerechnet, geklagt hättet, so würdet ihr
den Vortheil gehabt haben, daß ihr als Sieger eine fünffache
Leistung von dem condemnirten Beklagten erhalten hättet, so
aber geht ihr aller dieser Vortheile verlustig.")

Was das Justinianische Recht anbelangt, so kann nicht in
Abrede gestellt werden, daß nach demselben mit dem interdiet .
uti possiä . auf Schadenersatz geklagt werden kann, indem nach
demselben nicht mehr auf die Conventionalstrafe, , welche nach
dem früheren Rechte durch Sponsionen, Restipulationen festge¬
stellt wurde, sondern wirklich auf das yuanti res est erkannt

Nestitutionsklage mit veränderten Bedingungen. Diese find von dem
Interdict und Sponsionen entlehnt, die ursprünglichen Voraussetzungen
des i'uäicwin «eeutoriuni , Sieg in den Sponsionen , Unterliegen in der
Fruchtlititation , find gestrichen. Dagegen rühren die Wirtungen von der
Cascellischen Klage her , alles Pönale , der ganze ursprüngliche oräo und
ex,w8 des Interdicts , die Versteigerung , die Sponsionen und Restipu¬
lationen u. s. w. , fällt aus . Diese Behandlung ist ganz im Geiste der
Compilatoren , insbesondere bei den Interdicten , nur der Ausdruck ist
besonders ungeschickt, wenn nicht der Schein entstehen sollte, daß man
nach Jahresfrist noch auf die ehemalige fünffache Leistung klagen könne,
so mußte ueyns pluris yuam Huauti res eiit , ueyue post anuuii! ge¬
schrieben werden."

°) Die in meiner Abhandlung Note 41. befindlicheBemerkung, welche
gegen die Erklärung Keller ' s gerichtet ist , bitte ich zu streichen, da
ich in derselben dem genannten Rechtslehrer ungerechterweise den Vor¬
wurf gemacht, als gehe er von einer falschen Voraussetzung aus . Ueber-
dies befindet sich in derselben ein Druckfehler, der Wohl leicht aufzu¬
finden ist.

10
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wird , welches ynanti res 68t in der K. 3 . §. It . uti possiä .
folgendermaßen erläutert wird : „Huanti reg est , »io n,eoip1-
!NU8, l ûlinti nniu8onju8HUS inter68t , P088688ionsin retinero .
Ksrvi ! nutoiu 8eutentia 08t oxi8timanti8 t »nti po88L88ionom
N68timanäam , c ûanti ip89 , i>68 68t : 8eä iloo neyuayuam opi -
nanäuni S8t ; lon ^ e eniin aliuä S8t rei pretium , aliuä p08 -
8683ion,8." Dies kommt daher , weil die Interdicte im Justi¬
nianischen Rechte nicht allein in processualischer, sondern auch
in materieller Hinsicht sich von den übrigen Klagen nicht mehr
unterscheiden, wie dies in dem alteren Rechte der Fall war .
Hieraus folgt nämlich von selbst, daß der Gestörte Schaden¬
ersatz für die Störung von dem Gegner zu fordern berechtigt
sein muß.

Einreden . Zwei Einreden kommen dem Störer zu stat¬
ten , nämllch die exceptio vitio3ae po88e88iom'8 und die Ver¬
jährungseinrede . Die erste« findet dann statt , wenn der Ge¬
störte von ihm den Besitz VI, olam , precario erworben hat .
Die genannte Exception ist ein consequenter Ausfluß des Um-
standes , daß der Besitz nicht um seinetwegen geschützt wird, son¬
dern nur darum , weil eine vi , olam , preoario eingetretene
Vefitzstörung contra dono8 mores ist , d. h . die Gebote der
Sittlichkeit selbst verletzt (I .. 1 . §. 28 . äe vi : «Vi no ^ iäers
cum 6ennion6uin C8t , ĉ ui — ll6 <̂ui8itam per viiu no88688io -
nem odtinet : aut <̂ui in noc iv8uin »vtatng et vraevll ,iatn8
venit , nt oont/«« öo/los moz>es , auxilio , ne nroniberi vo88it
inAreäl6N8 in p088688ion6N , lacit .") Da dem nämlich so ist,
so folgt von selbst, daß nurderjenige durch Anrufung der Hilfe
des Prätors die Gebote der Sittlichkeit zu seinen Gunsten wen¬
den kann , wer sich selbst gegen dieselben dem,Beklagten gegen¬
über nicht versündigt hat . Wenn daher der Beklagte die ex-
ooptio vitio8a « P088688ii>ni8 vorschützt, so beruht dies auf fol¬
gender Anschauung: Haft du gegen mich contra dono8 more8
gehandelt , so giebt mjr dies freilich nicht das Recht, gegen dich
vice ver8a contra donos mores zu handeln , aber dies be¬
nimmt dir das Recht , mich mit Erfolg verklagen zu können.
So liegt also der exceptio vitio8ae possessionis noch eine
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höhere Idee zu Grunde außer der Zweckmäßigkeitsrücksicht, „daß
der Beklagte ohnehin ein int6räiotulu l6LUp6i-anäa6 P08368-
8I0NI8 hat " und daß eine Abkürzung des Prozesses darin liegt,
wenn der Kläger gleich jetzt mit dem intsrä . uti po38i6 . ab¬
gewiesen wird. Die sxeoptio vitiosas Z>088688ioni8 ist selbst-
berstandenermaßen nur intsr oa8ä6iu zi6i-8on28 statthaft . Die
Ii . 3 . §. 10 . uti PN88. , welche lautet : ^ on viä6c»r vi P<i88i-
6sl6 , l̂ ui ad 60 , HU6M 8oil6M vi in P088688iou6 6886, lun -
äum aeeipiam ," enthält davon keine Abweichung, wenn sie
auch verordnet , daß dieselbe in dem Falle nicht zulässig ist, wenn
der jetzige Besitzer den Besitz mit Bewußtsein von einem solchen
auotor erworben hat , der sich in den Besitz der Sache auf eine
gewaltsame Weise gesetzt hat . Es tritt nämlich beim Besitze die
Eigenthümlichkeit ein , daß der Nachfolger niemals als Successor
seines auetoi - gilt . Freilich giebt es in der aoo688io P08868-
8ic>ni8 ein Surrogat der Succession , aber dieselbe findet eben
nicht allgemein statt , sondern nur bei der Usucapion und bei
dem int6räiewni utrudi . Da nun die Sachen so stehen, so
kann mit allem Rechte behauptet werden , daß der Streit in
dem in der I «. 3 . erwähnten Falle int6r 6Ä8ä6iu p6l30QÄ8 nicht
geführt wird . Wir wollen aus dem Satze , daß es keine Suc¬
cession in dem Besitz giebt , noch nach einer anderen Richtung
hin Folgerungen ziehen. Aus demselben ergiebt sich mit logi¬
scher Consequenz, daß die exceptio auch in dem Falle nicht statt¬
hast sein kann , wenn die vitiose Handlung nicht gegen den Be¬
klagten selbst, sondern gegen dessen Vorgänger gerichtet war ,
indem auch in diesem Falle der Streit int6r 628ä6in p6i-8onag
nicht geführt wird . Dies wird auch bestätigt durch die K. 53 .

. ä6 P088. : n^ .äv6l8U8 6xtran603 vitio82> P088688io proä683S
8ol6t." Ol. auch die I <. t . §. 9 . uti P088iä . Ii . 17 . 66 PI-6-
eario . §. 4 . ts. ä6 iut6i -ä .

Was die Verjährungseinrede anbelangt , so verhält es sich
mit ihr folgendermaßen : Klagt der . Gestorte , so erläßt der
Prätor das Verbot an den Beklagten , den Besitz nicht zu
stören. Hierauf bleibt der Prozeß stillstehen, bis eine aber¬
malige Besitzstörung von dem Beklagten wider das ausdrück-

10*
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liche Verbot des Prätors vorfällt. In diesem Momente wird
der unterbrochene Proceß wieder aufgenommen, es kommt zur
lruotus lioitlttio, zu den Sponsionen und Nestipulationen, jedoch
nur unter der Bedingung, wenn zwischen der abermaligen
Störung und der abermaligen Anrufung der Hilfe des Prätors
keine Jahresfrist dazwischen liegt.") Die Verjährungseinrede
erzeugt also streng genommen keine Klagverjährung, sondern
eine Prozeßverjährung, indem ja der Proceß bereits begonnen
hat , die Klagverjährung aber gerade den Beginn des Processcs
hemmt. Es ist dies übrigens nicht der einzige Fall einer Proceß-
verjährung im Römischen Rechte."")

' ) N. Keller , Zeitschriftf. g. Rw. xag. 308 und dessen Römi¬
scher Cibilproceß§. 76. In der Zeitschrift sagt derselbe: „Wenn der
Prätor auf Verlangen eines Theils oder beider Theile das Interdict er¬
läßt , so steht der Proceß so lange still , bis der Eine etwas thut , was
in den Augen des Anderen eine Verletzung des Interdicts ist. Klagt
dieser jetzt, so ordnet der Prätor die bekannten Sponsionen und Nestipu¬
lationen an , er verfaßt die ioimulae , m. a. W. er ordnet das Huüi-
eiuin an."

" ) Es sei mir erlaubt, die Procedur bei den recuperatorischen Inter¬
dikten im Vergleiche mit der Procedur bei den retentorischen Interdicten
gelegentlich zu berühren . Bei den recuperatorischen Interdicten war ein
doppelter Fall möglich: entweder beruhigte sich der Beklagte bei dem
an ihn gerichteten Befehle »Hr«8tiwenäum oder «xdidenäuni , oder auch
nicht. Im letzteren Falle mußte derselbe dem Prätor um sofortige Er¬
nennung eines arditei - bitten , worauf dann der weitere Proceß seinen
ferneren Fortgang hatte. Im ersteren Falle dagegen wurde der Proceß-
gang in der nämlichen Wnse unterbrochen, wie bei den retentorischen
Interdicten . Da nun auch bei den recuperatorischen Interdicten die
jährliche Verjährungseinrede Platz greift , so war die Aufnahme des
weiteren Proceßverfahrcns auch bei ihnen davon abhängig , ob der Kläger -
den Antrag auf dessen Aufnahme innerhalb eines Jahres , von der Ver¬
weigerung der Herausgabe der Sache an gerechnet, stellt. Ein ähnliches
Resultat wie im Falle der Verjährungseinrede konnte auch noch dann
eintreten , wenn der Beklagte die Sache dem Kläger in Gemäßheit des
prätorischen Befehls herausgab . Der Fall war nur darin von dem
Falle , wo eine Verjährungseinrede erworben wurde , verschieden, daß
in ihm der Proceß ipso Huie, im Falle der erworbenen Verjährungs¬
einrede dagegen op« exeeptiuuiÄ zu Ende geht. — Nun wollen wir noch
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Das / nte/H 'ctum «i« iöi.

Zweierlei ist unzweifelhaft :
1) daß das genannte Interdict nur dann mit Erfolg angestellt

werden konnte , wenn der Kläger die Sache längere Zeit
hindurch im Laufe des letztverstossenen Jahres »ine vitio
besaß , als der Gegner . 1 .̂ 1 . pr . §. 1 . äo uti -udi . « ri -ae -

die Frage erörtern , warum wohl bei den recuperatorischen und bei den
retcntorischen Interdicten der Proceß nicht gleich weiter geführt wird ? —
In Betreff der recuperatorischen Interdicte ist deren Beantwortung leicht.
Das Sachberhältniß ist folgendes : Der Prätor gab den Befehl , die
Sache zu restituiren oder zu exhibiren selbstverstandenermaßennur dann,
wenn es nicht evident , nicht notorisch war , daß der Kläger ohne allen
Grund die Restitution oder Exhibition fordert . Beruhigte sich nun der
Beklagte bei dem Befehle und bat nicht um die Ernennung eines arliiter,
damit derselbe die Sache sofort entscheide, so hatte der Prätor factisch
keine Veranlassung dazu, den Proceß seinen weiteren Verlauf gehen zu
lassen. Mehr Schwierigkeit macht die Beantwortung dieser Frage in
Betreff der retcntorischen Interdicte . Hier scheint das Interesse des Ge¬
störten den weiteren Fortgang des Processes erheischt zu haben , indem
es ja nicht zu erwarten war , daß der Gegner gegen das Verbot des
Prätors handeln und ihm so die Gelegenheit geben werde bei Feststel¬
lung der Sponsions - und Restipulationssumme den Schaden bor dem
iuteräil-tuni reääituln gleichzeitig mit dem Schaden nach dem iuterüiewn !
« Mitum zu berücksichtigen. Diese Rücksicht konnte aber hierbei von gar
keinem Gewichte sein. Es muß daran entschieden festgehalten werden,
daß die inteläiow retinen ^ e po83e88iani3 prohibitorischer Natur find und
somit bei ihnen der Schadenersatz überhaupt erst nach erlassenem Ver¬
bote des Prätors (interäietum reciäitum) rechtlich in Betracht kommt,
aber hier nicht direct , sondern nur indirect . indem der Kläger ihn nur
bei Gelegenheit der Normirung der Sponsions - und Restipulationssumme
in Anrechnung bringen kann und zwar darum , weil dieselbe auf einem
vertragsmäßigen Wege zu Stande kommt und somit dessen Zustimmung
erfordert . So war also die Unterbrechung des Processes bei den retcn¬
torischen Interdicten durch deren Natur selbst als eine unabweisbare
Notwendigkeit geboten. Dies erklärt auch, warum bei ihnen der Ge¬
störte — denn nur in dessen Interesse tonnte es liegen — den Prätor
um Ernennung eines »lditer und weitere Fortführung des Processes in
der nämlichen Art nicht bitten konnte, wie dies bei den recuperatorischen
Interdicten dem Beklagten gestattet wird , m. a. W. warum bei ihnen
nie »iue vueu» , sondern stets «um voena processirt wird.
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tor » it , utrubi üio uom « ĉ uo äs aZitur , ma/ o/'e ^ a />/s " )
^li/ uscs anni / u/t .' <̂uoluinu8 18 euin äuoat , vim tisri
vsw .« Gajus §. 150 .

2) daß dasselbe auf die Fälle , in denen der Kläger noch ge¬
genwärtig besitzt, nicht beschränkt war , vielmehr auch von
Demjenigen mit Erfolg angestellt werden konnte, welcher
die Sache in einem früheren Zeitpunkte sins vitio befaß.
Theophilus in §. H. ^ . äs iuteräiotiZ .")

Der erstere Umstand ist weiter nichts , als eine weitere
logische Consequenz des letzteren, so daß beide mit einander
logisch verbunden sind. Die Sache verhält sich nämlich folgen¬
dermaßen : Hat der gegenwärtige Besitzer als solcher keinen
Vorzug vor dem gewesenen Besitzer, so muß der Vorzug , die
p0tiori ' t28 intsräioto — man verzeihe mir diesen unrichtigen
Ausdruck — in Betreff Beider wo anders gesucht werden. Und
dieses andere hiebei entscheidende Moment konnte nur der Um¬
stand sein, , wer von den beiden Litiganten im Laufe des letzt-
verfloffenen Jahres eine längere Zeit hindurch das streitige
Object besessen hat . Das letztverflossene Jahr mußte darum
als die äußerste Grenze bei der Messung der Länge der Be¬
sitzeszeit gesetzt werden , weil bei dem intsräiotuiu utrubi die
jährliche Verjährungseinrede ebenfalls Platz greift.

Nun sei bemerkt, daß man bei der Berechnung der Besitzes¬
zeit der beiden Litiganten Jeden von ihnen die Besitzeszeit des
Auctors , vermöge der «,0068810 p088688ioni8 in Anrechnung
brachte. Gajus §. 151 .

Ist das intei -äiewm utrudi darum , daß es sowohl dem
gegenwärtigen als auch dem gewesenen Besitzer zusteht, je nach

' ) Daß die Worte : majore parte anni den oben angegebenen Sinn
haben , geht herbor aus der K. 156. äe V. 8. : „Nlajure parte aimi P083e-
6i»«e yui» iutelliAatur etianl 8l 6nobll3 insusibug passeäerit , si moäa
näversarinZ ejus aut paueioribu» (äiedn») " z»038eclerit ant uullig. —.
6aM 152.

" ) Man beruft sich noch auf I.. 3. §. 5. 26 exkib. — 5 . 3. §. 12.
eoä. — I,. 14. C. äe agriooU». — Vetren . C 13. aber Sllvigny hat
Recht, wenn er bemerkt, daß alle diese Stellen insgesammt nichts beweisen.
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Umständen bald i-etineuäas , bald rocuusranäas po88088ioni8.
Dies ließe sich annehmen , wiewohl es immer sehr auffallend
wäre , wenn wir nicht aus den Quellen bestimmt wüßten , daß
das Proceßverfcchren bei dem inwräiotum utrubi immer das
nämliche war , mag dasselbe auf Herausgabe oder auf Bei»
beHaltung der Sache gerichtet sein. Wäre das inwräiotuui
utrubi bald retentorisch, bald recuperatorisch, so würde auch
das Proceßverfcchren je nach Umständen , bald nach Art der
recuperatorischen, bald wieder nach Art der retentorischen In -
terdicte eingerichtet werden müssen. Dies war aber nicht der
Fall ; das Proceßverfahren war immer ein retentorisches, der
Prätor gab nie den Befehl : ni i-68titua8 , fondern er erließ
das Verbot : ns VI8 Ü2t aäver8U8 eäietum , beide Partheien
galten als Kläger und Beklagter zu gleicher Zeit u . s. w.")
Paulus und Glljus haben daher vollkommen Necht, wenn
sie das Interdict als retentorisch bezeichnen, ( Paulus V . 6.
H. i . __ Gajus §. 148 .), indem schon daraus , , daß das Pro¬
ceßverfahren ein rein retentorisches war , mit aller Sicherheit
gefolgert werden kann , daß man den nichtbesitzenden Kläger
als einen gegenwärtigen Besitzer fingirte. Daran knüpft sich
von selbst die Annahme , daß das Interdict wegen heimlicher
Entziehung des Besitzes der Sache nicht angestellt werden konnte,
wie dies Savigny glaubt (MF . 551 in der Anmerk.). Die
retentorischen Interdicte beziehen sich nämlich ihrer Natur nach
nur auf eine Art der Besitzstörungen, nämlich auf die gewaltfamen.
(Weiter unten wird noch ein Argument gegen die Ansicht Sa -
vigny ' s angeführt werden.) Es wäre unrichtig , wenn man
dagegen einwenden möchte: das intsr ^iotuin utrubi sei im
Falle , wenn es von einem Nichtbesitzerangestellt wird , nur in
Folge einer Fiction ein retentorisches, wäre die Fiction nicht
zur Geltung gekommen, so wäre es ein recuperatorisches, und
so könne das Argument , daß retentorische Interdicte eine vis
logisch voraussetzen, hiebei keine Kraft haben. Die Sache ver-

, ' ) Auch Schmidt (i>!»3. 69 und 115) hält das gedachte Inter¬
dict für retentorisch und recuperatorisch zu gleicher Zeit.
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hält sich nämlich folgendermaßen: Die Fiction, daß der Nicht-
besitzer gegenwärtig noch besitzt, betraf nicht das materielle,
fondern das formelle Recht, d. h. den Proceß, indem sie nur
dies bezweckte, um die Anwendung des retentorischen Proceß-
verfcchrens auf den Fall , wo es sich um Wiedererlangung des
entzogenen Besitzes handelte, zu ermöglichen. Daraus , daß
dieselbe nur das formelle Recht betraf, folgt von felbst, daß
nur diejenigen Nichtbesitzer dieselben zu ihrem Vortheile wenden
konnten, welche die Hilfe des Prätors nach den Regeln des
materiellen Rechts anrufen durften, also denen der Besitz auf
eine gewaltsame Weise entzogen worden war.

Es entsteht nun die Frage, ob die Nichtbesitzer gleich von
Anfang an zur Anstellung des Interdicts qüalificirt waren oder
ob es nicht eine Zeit gab, in welcher dasselbe lediglich auf den
gegenwärtigen Besitz beschränkt war? Letzteres ist in einem sehr
hohen Grade wahrscheinlich. Wäre das Interdict gleich von
Anfang an zum Schutze eines verlornen Besitzes bestimmt ge¬
wesen, so würde dasselbe, da es ebenso wie das interäietum
6s vi eine gewaltsame Entsetzung voraussetzt, nichts anderes
sein, als eine Abart des interäietum äe vi , es wäre also
unter diesen Umständen kein Grund vorhanden, auf dasselbe
ein anderes Proceßverfahren anzuwenden, als das bei dem
intLläiotuin äe vi übliche. Und dann ließe sich nicht einsehen,
warum man nicht zwei besondere Interdicte gebildet hat , das
eine für den gegenwärtigen, das andere für den entsetzten Be¬
sitzer. Beide Bedenken verschwinden, wenn man annimmt, daß
daß interäiotuiu uti-ubi erst später die Function auf Wieder¬
erlangung des Besitzes erhielt und dieselbe durch eine Fiction,
daß der entsetzte Besitzer noch gegenwärtig besitzt, vermittelt
wurde.

Da das intsräiotum ntrudi eine vi» voraussetzt, so folgt,
daß dasselbe, wenn es auf Wiedererlangung des verlorenen
Besitzes geht, dem Besitzer einer beweglichen Sache ganz den¬
selben Dienst leistet, wie das interäiewin 6e vi dem Besitzer
einer Immobilie. Daraus ergiebt sich aber von selbst, daß
dasselbe die Function, den verlorenen Besitz wieder zu verschaf-
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fen, noch vor Erweiterung des intsräietum 6s vi auf beweg¬
liche Sachen erhalten mußte, indem dieselbe sonst ganz zwecklos
wäre, zumal da das Proceßverfahrenbei dem intLi-äietum <lo
vi nicht so umständlich war — die lieitatio lruotu8 fiel z. B.
bei ihm aus — und es größere Vortheile im Falle des Sieges
und geringere Nachtheile im Falle des Unterliegens nut sich
brachte. Der letztere Umstand berechtigt auch vollkommen zu
der Folgerung, daß die Anwendung des interäietnm mi-udi
auf den Fall des verlorenen Besitzes durch die Ausdehnung des
intLi-äiewlu 6o vi auf bewegliche Sachen in der Praxis von
selbst außer Gebrauch kam und daß daher das Gesetz Iusti -
nians , ") welches das intei-äiowiu utrubi auf den Fall eines
gegenwärtigen Besitzes einschränkt, nur das verordnet hat , was
schon von selbst in der Praxis observirt wurde.

Wir wollen noch eine Folgerung ziehen. Daraus , daß
das Requisit, die Sache länger zu besitzen als der Gegner, in
einem logischen Zusammenhange damit steht, daß auch der Nicht-
besitzer zur Anstellung des Interdicts qualisicirt ist, ergiebt sich
logisch, daß dasselbe nur so lange in Geltung sein konnte, als
auch Nichtbesitzer zur Anstellung des Interdicts berechtigt waren.
In Betreff des Justinianischen Rechts wird dieses durch §. 4.
I . äs inteläiotiZ bestätigt. » — Vain utriusHus iuteräieti
(80Ü. H . ? . 6t Iltr .) P«te8w8 , HUNNtUIN llä )̂088658ioNSIU
aätinet , exaeyuatn , est : ut ille vinoat , <M z>os8688ion6M
neo vi , nso , ol«,m , neo pi 'solri'io «,li näversaric » liti8 oon-
to8tlltltL tompoi -s ästinst ." In Betreff des älteren Rechts
mangelt es zwar an einem solchen Zeugnisse, wie wir über¬
haupt über dasselbe keine Nachrichten haben, so daß dieser Um¬
stand hierbei gar nichts prajudicirt. Indessen ist auch in Be¬
treff dieses Rechts die Nichtigkeit unserer obigen Behauptung
nicht in Zweifel zu ziehen.

Nxaeptio vitiosas P088688ioni8 . Wenn der Kläger
den Beweis liefert, daß er die Sache im Verlaufe des letztver-

°) Ich folge hierbei Savigny , der bemerk : „zuverlässig rührt
diese Aenderung erst von Iustiniän her."
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flosscnen Jahres längere Zeit hindurch als der Beklagte besessen
hat , so hat er damit alles gethan, was zur Begründung des
Interdicts nöthig ist. Hieraus folgt von selbst, daß die Ein¬
wendung des Beklagten, daß der Besitz des Klägers während
des genannten Zeitraumes ein vitioser war , eine exceptio ist
und somit von ihm bewiesen werden muß. Da es keine Suc-
cession in dem Besitz giebt und deren Surrogat , nämlich die
accessio possessionis , nur die Anrechnung der Zeit, in welcher
der' »uotor besaß, bezweckt, so folgt von selbst, daß die exceptio
vitiosae possessionis nur dann statthaft ist, wenn der Kläger
selbst den Besitz von dem Beklagten auf eine vitiofe Weise er¬
worben hat. §. 4. I . äe interäietis . — Qlrjus §. 150.

Die Verjährungseinrede . Es ist die Frage zu er¬
örtern, ob diese überhaupt bei dem intei-äiowm utrub ! statt¬
haft war. Auf den ersten Blick scheint es , als ob die gestellte
Frage identisch sei mit der Frage, ob das interäiewm utrubi
der erlöschenden Verjährung unterworfen war oder nicht; doch
dem ist, wie wir bald sehen werden, nicht so. Die von uns
gestellte Frage ist für das ältere und neuere Recht besonders
zu beantworten. In dem älteren Rechte, nach welchem nur
derjenige mit dem interäiotum utrudi klagen konnte, welcher
die Sache länger als sein Gegner besessen hatte, fand die Ver-
jährungseimede aus einem rein faktischen Grunde nicht statt,
nämlich darum, weil für sie kein Platz war , indem der Kläger
den Beweis eines längeren Besitzes im Laufe des letztverflosse¬
nen Jahres führen mußte. Es ist daher ganz in der Ord¬
nung, daß von derselben weder in der 1 .̂ 1. äe utrudi , welche
die Worte des Prätorischen Edicts enthält, noch im §. 4. 1. 6e
intei-6. , welcher am Anfange von dem älteren Rechte redet,
Erwähnung geschehen ist. In dem späteren Rechte findet die¬
selbe offenbar statt, indem der Kläger nur den Umstand zu
beweisen verpflichtet war, daß er die Sache gegenwärtig besitze
und von dem Kläger vi gestört worden. Das Resultat ist
also folgendes: Das interäietuiu uti-udi unterlag sowohl im
älteren als neueren Rechte einer Verjährung. Aber der Be¬
weis, daß die Verjährung nicht erfolgt sei, gehörte nach dem
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älteren Rechte mit zur Begründung der Klage , während dies
nach dem neueren nicht der Fall ist, so daß nach demselben der
Beklagte den Eintritt der Verjährung in Form einer exceptio
beweisen mußte. Die Annahme einer jährlichen Verjährung
bedarf in Hinsicht auf das ältere Recht keines Beweises , in¬
dem sie von selbst daraus folgt , daß der Kläger sich auf den
Besitz des vorhergegangenen Jahres nicht berufen durfte . Die
Annahme derselben im neueren Rechte rechtfertigt sich dadurch,
daß deren Ausschließung eine Reform des alten interäiewln
utrubi in einem sehr wesentlichen Punkte enthalten würde,
von einer solchen Reform aber sich in den Quellen keine An¬
deutungen finden. Ueberdies spricht gegen die Ausschließung
derselben die Analogie der übrigen Interdicte , sowie speciell
noch der Umstand , daß das iutei -äietum utrubi in dem neueren
Rechte dem interäietum uti poZsiäetis völlig gleichgestellt wurde,
bei welchem die einjährige Verjährung notorisch Platz griff.

Die Wirkungen des Interdicts sind ganz dieselben, wie
die des interdiotum uti possiäetiZ . Das in dem Abschnitte
über das intoräictuiu uti P088iästi8 über die Funktionen und
über die Duplicitüt Gesagte findet auch beim iutoräiotum utrubi
Anwendung .

Dies Interdict ist i-estituenäae po88688ion,'3 und es kommt
einem aus dem Besitze gewaltsam Entsetzten zu.") Man hat dem¬
selben eine noch größere Ausdehnung vindiciren wollen , indem
man auch bloße Detentoren als qualisicirt zu dessen Anstellung
ansah , aber diese Ausdehnung war dem Römischen Rechte völlig
fremd und mußte ihm auch durchaus fremd sein, wie sich dies
aus Folgendem ergeben wird . Gleich am Anfange dieser Schrift
haben wir gesehen, daß es zwei Arten der Detention giebt,
von denen die eine ein juristischer Begriff ist, die andere nicht.

' ) Das Wort äê ieLre ist erst später entstanden, wenn es auch
schon zu Cicero ' s Zeit allgemein im Gebrauche war. Früher ge¬
brauchte man für die Entsetzung das Wort äetrnäere, das sich noch in
I.. 4. §. 27. äs usurp. befindet.
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Da mm die Ertheilung der Interdicte von dem rechtsprechen¬
den Magistrate ausgeht, und denselben außerhalb der Ncchts-
sphäre liegende Verhältnisse nicht interessiren konnten, so folgt
von selbst, daß die gedachte Ansicht, um richtig sein zu können,
vor allem auf eine Art der Detention beschränkt werden mußte,
nämlich auf diejenige, welche ein Moment des Besitzes bildet.
Aber auch innerhalb dieser Grenze wäre die gedachte Ansicht
keine richtige und zwar darum, weil die Anstellung des Inter -
dicts felbstverstandenermaßen das Vorhandensein eines eigenen
sachlichen") Interesses voraussetzt, der Detentor aber, czui no-
IN1N6»Ueno rem P088iäst, kein solches Interesse an der Er¬
haltung des Besitzes hat. Ist also ein Detentor dejicirt wor¬
den, so war kein Grund vorhanden, ihn gegen die Dejection zu
schützen. Aber anders verhielt sich die Sache in diesem Falle in
Hinsicht auf den Besitzer, der offenbar durch die Dejection einen
Schaden gelitten, sein Interesse mußte gewahrt werden. Dies
thut auch das Nömische Recht wohlweislich, indem es verordnet,
daß im Falle, wenn der Detentor dejicirt wird, dies so ange¬
sehen werden solle, als ob der Besitzer dejicirt worden wäre.
! ,. 4. §. 22 . ; «<Huo<I 8srvu8 vol plocui -ator vel eolouu «
tonent , 6orninu8 vi'66tur po83i66re st iäeo l»8 6«i6oti8 ip86
66ji«i 6« p«88688i'on6 vi6etur ." Die 1/. 1. 9 . eoä . steht dem
nicht entgegen, selbst nach der von uns oben angenommenen
Terminologie, wonach pok8688ion»wr »1i'8 im Gegensatze von
p088L88io oivi1i8 nicht den Interdictenbesitz, sondern die Deten-

' ) Obligatorisches Interesse konnte freilich ein Detentor haben.
Man nehme z. B . den Commodatar , aber das obligatorische Interesse
wurde eben durch die Interdicte nie geschützt. Dies würde ihrer Natur
geradezu widersprechen, da sie zwar vi ip»a persönliche Klagen sind, aber
doch als in ism concipirt angeschen werden. Gegen die Art , wie Sa -
vigny den Interdictenschutz begründet , läßt sich also auch der Umstand
mit Recht anführen , daß die Interdicte dem Detentor in keinem Falle
zustehen, und hätte er auch noch so großes obligatorisches Interesse an
der Erhaltung des Besitzes seines «lowinus. Wären die Interdicte gewöhn¬
liche Delictstlagen , wie Savigny glaubt , so würde kein Grund vor¬
handen sein, sie dem Detentor zu versagen, wenn durch die Störung des
Besitzes seines äominug sein obligatorisches Interesse verletzt worden wäre.
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tion bezeichnet. Die Worte : «nam et naturalis po88088io »6
Koo intsräietuin pertinet " haben nämlich nur den Sinn : denn
auch die Dejection eines Detentors kann das Interdictum 6e
vi begründen . Ebensowenig läßt sich dagegen der Umstand
anführen , daß das intsräiotum 6« vi dem Usufructuar zu¬
kommt, denn dasselbe steht ihm offenbar nicht als einem Deten¬
tor , sondern als einem Besitzer des Nießbrauchs zu, daher ist
auch anzunehmen , daß er mit demselben nur utiliter klagen
kann. Man hat sich wohl auch auf andere Fragmente berufen,
z. B . auf 5 . 1. §. 33 . <5e vi . — I .. 12 . — I .. 18. eoä .,
aber diese können , wie Bruns richtig bemerkt, nur „bei einer
schülermäßigen Interprätation dafür benutzt werden."

Nur Cap. 31 . der Rede Cicero ' s pro Cäcina scheint
dem entgegen zusein , wenigstens im Falle der vis armata , in¬
dem Cicero daselbst ausdrücklich sagt , daß das interäiotuin
de vi armata durch den Besitz nicht bedingt werde, aber Sa -
vigny hat überzeugend dargethan , daß Cicero hiefür als eine
historische Autorität nicht angeführt werden könne, indem selbi¬
ger als Advocat des Cäcina partheiisch gesprochen.

Aus den uns überlieferten Quellen (Oioero pro lullio
o. M . 45 . , pro Oaeeina o. 19 . 30 . 31 . , I êx "lnoria o. 7 .)
wissen wir , daß das Interdict eine doppelte Formel hatte . Im
Falle einer gewöhnlichen vis , die Cicero einmal vi8 yuoti -
äi»u» nennt , was aber gewiß kein technischer Ausdruck ist, lau¬
tete dasselbe also : „unäe tu illum vi äejeeisti , HUUM P0831-
äeret , ô uoä uee vi , ueo olam , nee preeario llds to po8si -
äeret , eo restituas ." Im Falle einer vis armatn , lautete die
Fonnel : „ unäe tu illum vi üominibus armatis äejeListi , eo
restituas ." Soll man darum annehmen , daß in dem älteren
Rechte zwei besondere Interdicte waren ? Man hat dies be¬
hauptet , aber ich glaube ohne allen Grund , denn die beiden
Formeln unterscheiden sich von einander offenbar nur in dem
einzigen Punkte , daß die eine, nämlich die Formel bei der ge¬
wöhnlichen Gewalt , die Einrede vitiosae posse ^ ionig enthielt,
die andere aber nicht. Wenn also der Unterschied zwischen bei¬
den nur die exeootio und nicht das Interdict selbst betraf , so
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kann logisch nur die Behauptung richtig sein, daß nur ein ein¬
ziges Interdict vorhanden war und daß dieses im Falle einer
vis ariultta darin verschärft wurde, daß der Dejicirende die
exceptio vitiosae possessioin» nicht vorschützen konnte. Der
Einwand wäre unzulässig: in der Formel für die vis armatn.
seien außer der gedachten exceptio noch die Worte yuum po8-
giäoret ausgelassen worden, und es sei darum anzunehmen, daß
zwischen beiden genannten Formeln der sich auf das Interdict
selbst beziehende Unterschied stattfand, daß die eine sich nur auf
den Besitzer, die andere aber auch auf den Detentor bezog.
Darum sei die Meinung vollkommen gerechtfertigt, daß indem
älteren Rechte nicht ein, sondern zwei Interdicte vorhanden wa¬
ren. Dieser Einwand widerlegt sich durch das , was oben über
den Mangel alles und jedes sachlichen Interesses auf Seiten
des Detentor, so wie über die Unfähigkeit der Interdicte, rein
obligatorische Interessen zu schützen, gesagt wurde. Daraus er-
giebt sich also, daß die Worte yuum po^ iäeret nicht aus dem

<Grunde in der Formel ausgelassen werden konnten, weil man
das Interdict auch dem bloßen Detentor geben wollte, sondern
nur darum — es giebt nämlich keine andere Alternative, —
weil man das Requisit des Besitzes als sich von selbst verste¬
hend angesehen hat. In den Pandecten wird nur eine einzige
Formel erwähnt , sie lautet : „I ^ aetor ait : unäo tu illum vi
äejeeisti — äo eo quae ^ue ille tuuo ibi baduit iutra an -
nuni — Mäieium äabo ." (Ii . 1. äe vi .) In derselben Wird
der exceptio vitio-sae po85S83iouj8 keine Erwähnung gethan,
was auch ganz in der Ordnung ist, da dieselbe nach dem Ju¬
stinianischen Rechte nicht Platz greift. Außerdem wird in der¬
selben, wie in der alten Formel, im Falle der vi8 armata des
Besitzes keiner Erwähnung gethan. Aber offenbar ist dies nicht
in der Absicht geschehen, um das Interdict auch dem bloßen
Detentor zu ertheilen.

Der Begriff der Dejection ist anzufassen als eine vollendete
That des Störers . T)araus folgt zweierlei:

t ) daß sie durch bloße Absicht nicht ausgeführt wird, viel¬
mehr sich thatsächlich äußern muß, und daß diese that-
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sächliche Aeußerung von Erfolg sein, d. h. dem Dejicicn-
ten dm einseitigen Erwerb des Besitzes verschaffen muß, ")
und

2) daß sie ausschließlichvon dem Dejicirenden ausgehen muß.
Handlungen also, welche der Besitzer selbst ausführt , mag
er auch zu deren Vornahme durch noch so große Dro¬
hungen veranlaßt worden sein, enthalten keine Dejection.
! <. 5. äs vi . In dieser heißt es ausdrücklich, daß keine
Dejection in dem Falle stattfinde , wenn der Besitzer selbst
den Besitz der Sache tradirt hat .

Damit ist die Dejection nur negativ characterisirt worden,
indem das Gesagte uns nur darüber Ausschluß giebt, wann die
Dejection als stattgefunden nicht angenommen werden kann.
Nun ist dieselbe noch von der positiven Seite aus zu characte-
risiren. — Der Dejicient muß eine solche Handlung begehen,
durch welche offen an den Tag gelegt wird , daß der Besitzer
seiner Macht gewichen ist. Ein wirkliches Zusammenstoßen mit
dem Besitzer ist nicht ,erforderlich; es genügt vielmehr , wenn
der Besitzer in der Absicht entflieht, um dem Zusammenstoße
mit dem Dejicirenden auszuweichen. Nur muß freilich in Ge¬
mäßheit dessen, was «ud 1. gesagt wurde , der Besitz von dem
Dejicirenden erworben worden sein, dann muß von dem Deji¬
cirenden gerade der Besitz der Sache bedroht worden sein, end¬
lich muß die Furcht des fliehenden Besitzers keine eingebildete,
kein uietus V2NI Ä.0 lnstisulosi Kouiiuis sein. . Letzteres bedeu¬
tet das Erforderniß der vis atrox , welche in der I «. 1. §. 3.
äs vi erwähnt wird : («-— non s.ä ornnsni vim pertinst , —
8scl uä 8olaiu atloosin vim — Iioo intsräietnni "). Diese vis
llti-ox ist nämlich durchaus nicht als ein höherer Grad der Ge¬
walttätigkeit aufzufassen, wie es sich aus dem Titel äs aotions
yuoä mstus eausa ergiebt , in welcher auch von einer vi« atrox

") Daraus geht mit der vollsten Evidenz hervor, daß die Worte:
yuamvi « nemo eoruui knuäuni inA -essus iuelit in der I >. 33 . §. 2 . äo
uZnrp. sich nicht auf den nachfolgenden Satz, sondern auf den vorher¬
gegangenen beziehen. Die Annahme der Dejection vor Ergreifung des
Besitzes wäre nämlich finnlos.
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geredet wird : (1 .̂ 1. ^^uoäoun ^ue vi atron üt , i6 metu ĉ uo -
yuo üeri viöotur ? ") und in welcher die VI8 atrox ausdrück¬
lich als eine solche Gewalt definirt wird , welcher nicht allein
ein KONO!N6tion1o8U8, sondern auch ein Iiouio oou8tanti88i -
IUU8 nicht widersteht. Ol. auch Ii . 6. und 7. 60ä .

In der L . 1. §. 29 . ä« vi findet sich eine Spur einer
Controverse der Römischen Juristen in Betreff der Begriffsbe¬
stimmung der Dejection . Pomponius hat daran festgehalten:
vini sine eorporn ,!! vi looum non liadere , d. h. daß die De¬
jection ohne einen wirklichen körperlichen Angriff auf den Be¬
sitzer nicht eintreten könne ; demgemäß leugnete er die Dejection
im Falle , wenn der Besitzer motu wi -bas perterrit ^ entflohen
ist und darauf seine Sache in Besitz genommen wurde.") La¬
tz eo dagegen und Ulpian gingen von der hier entwickelten
Begriffsbestimmung der Dejection aus und sie entschieden sich
in Folge dessen in dem gedachten Falle für dieselbe. Die Be¬
griffsbestimmung des Pomponius ist unzweifelhaft zu eng.
Das wirkliche Hinauswerfen des Besitzers ist eine am meisten
in die Augen fallende Form der Dejection , aber sie ist nicht die
einzige.

Das inter6iotum 6o vi gilt nur dann als intsr 6ll5äoN
p6i-8ona8 angestellt, wenn der Beklagte selbst sich der Besitz¬
entsetzung schuldig gemacht hat . Dies ist eine weitere Folge
dessen, daß die Succession in den Besitz absolut ausgeschlossen
ist. Man nimmt davon Ausnahmen an — Savigny thut dies
auch — und zwar in folgenden Fällen :

1) wenn Jemand einem Dritten den Auftrag giebt, den Be¬
sitzer zu entsetzen;

2) beim Erben , der dafür haftet , <zuoä aä eum psi -vsnit ,
oder was er erworben haben würde , wenn er nicht äo -
Io8s gehandelt hätte ;

") Zwar fügt Ulpian in der ntirten Lex den Umstand nicht aus¬
drücklich an, daß der .Dejicirende den Besitz der Sache ergriffen habe,
in dem von Pomponius und Labeo behandelten Falle; aber es
kann, denke ich, daran nicht gezweifelt werden, daß derselbe gerade
diesen Fall bor Augen hatte.
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3) wenn der Sclave dejicirt hat, indem in diesem Falle ge¬
gen den Herrn eine Noxalklage entsteht, so wie eine Klage
in iä , yuoä 26 6UM pervenit .

4) wenn eine andere in Abhängigkeit befindliche Person de¬
jicirt hat , indem alsdann der Gewalthaber dafür haftet,
yuaä aä eum pervenit .

Ich glaube aber, daß alle diese Fälle als wirkliche Aus¬
nahmen nicht betrachtet werden können. Im ersten Falle ist
das Interdict gegen den Auftraggeber darum wirksam, weil
derselbe als Dejicient angesehen werden kann. Die Annahme,
er sei Dejicient, beruht hier auf derselben juristischen Combina-
tion, auf Grund deren man im Falle, wenn der Repräsentant
dejicirt wird, annimmt, als ob der Besitzer selbst dejicirt wor¬
den wäre. Im zweiten Falle beruht das Interdict darauf, daß
es der aeyuit «̂ zuwider wäre, wenn derjenige, der aus einer
unter erschwerendenUmständen geschehenen Besitzstörung sich be¬
reichert hat , das Erworbene in seinem Vermögen behalten sollte.
So beruht also die Pflicht auf Herausgabe des Erworbenen,
auf demselben Principe, aus welchem die Condictionen hervor¬
gegangen sind. Hieran knüpft sich von selbst die Vermuthung,
daß der Satz : die Interdicte können auf Herausgabe des Er¬
worbenen gegen die Erben angestellt werden, noch vor der Über¬
tragung der Condictionen auf den Besitz, entstanden ist, da man
ja nicht annehmen kann, daß der Prätor hiebei von seiner son¬
stigen Gewohnheit, stets das praktisch Nöthige im Auge zu ha¬
ben, abgegangen sei.

Im dritten Falle findet eine Übertragung der Noxalklage
und des Condictionsprinzipes auf den Besitz statt, so daß also
auch dieser Fall keine Ausnahme von dem Satze bildet, daß
es keine Succession in den Besitz giebt.

Im vierten Falle ist das Condictionsprinzip auf den Be¬
sitz übertragen worden und so bezieht sich das , was mit Rück¬
sicht auf den Fall 2. gesagt wurde, auch auf ihn.

Im Justinianischen Rechte giebt es keine exceptio vitio-
8ae pc>88e88ioni8 mehr. Wie ist dies zu erklären? Offenbar
hat Savigny ganz recht, wenn er die Behauptung aufstellt,

11
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daß der Wegfall der gedachten Exception eine weitere Folge sei
der über die Selbsthilfe erlassenen Gesehe, welche den Erwerb
des Besitzes auf eine gewaltsame Weise nicht allein verbieten,
sondern sogar mit Strafe belegen. Durch die genannten Ge¬
setze ist nämlich die frühere Rechtsansicht verdrängt worden,
welche Paulus in den 8snt . i-se . V . 6. §. 7. in folgende
Worte kurz faßt : »Hui vi , nut oiaru , aut . rn-oeario r)088iäet
ni> 9.äv6r8ai -io impuno äsjioitui '. "

Es fragt sich, ob durch die gedachten Gesetze über die
Selbsthilfe der schon von Alters her geltende Grundsatz außer
Kraft kam, wonach es erlaubt ist, die vi8 des Angreifers vi
i-epLllsi-L? Da der Besitzer in diesem Falle die Gewalt der
Gewalt nur in der Absicht entgegensetzt, um seinen Besitz zu
vertheidigen, also um die Desertion zu verhindern, so versteht
sich von selbst, daß die gegen die Dejection angedrohten Stra¬
fen ihn nicht treffen können. Es ist daher ganz in der Ord¬
nung, daß die Compilatoren Fragmente, welche auf jenen Grund¬
satz hinweisen, in's ooi-pug ^uri» aufgenommen haben, z. B.
Ii . 1? . 6s vi , Welche lautet : «Hui r)ci88S88iou6lu vi Sli-eptlllli ,
vi in ipso eon^ re88U rsei ^ erat , in pli8tiun ,!u oau82,iu re -
vei-ti Z)otiu8 , yuam vi po^ iäsro iuttz11î 6uäu8 68t. ")

Noch auf einen Punkt ist aufmerksam zu machen. Da der
Besitz eines Grundstücks im Momente der Occupation nur dann
verloren geht, wenn es schon in diesem Momente feststeht, daß

") Du ' Endworte : „iäeoyue si te vi äe^eeero illioo tu ine , äeincle
ego te : uuäe vi illteräiotuiu tidi utile erit ," sind logisch ganz richtig <M
den Vordersaß angeknüpft. Denn wenn die sofortige Wiederentsetzung des
Dejicienten als ein bloßes Vertheidigungsmittel des Besitzes gilt , so
folgt von selbst, daß , wenn es dem Dejicienten zum zweiten Male ge¬
lingt , den Besitzer des Besitzes zu entsetzen, Letzterer nicht als ein frühe¬
rer Dcjicient , also nicht als ein vitioser, sondern als ein nicht vitioscr
Besitzer angesehen werden muß , und folglich mit dem interäietum äe vi
selbst nach dem alten Rechte klagen kann, indem ihm die exceptio vitiosae
P083e88ioiü3 nicht entgegensteht. — Es versteht sich von selbst, daß die
Dejection nur unter bestimmten Bedingungen als Vertheidigungsmittel
gilt , nämlich nur dann , wenn sie, wie sich die I.. 3. §. 9. äe vi aus¬
drückt: uou ex intervallo «eä ex eoutiueuti geschieht.
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der Besitzer den Gegner M vertreiben entweder nicht im Stande
ist oder auch auf die Verteidigung des Besitzes verzichtet hat ,
so folgt von selbst, daß wenn der Besitzer erst nach einer langen
Zeit die Invasion seines Grundstücks in Erfahrung gebracht
hat , der gedachte Zeitraum ihm nicht schädlich sein kann und
sonach die versuchte oder gelungene Vertreibung des Invasors
aus dem Grundstücke von den gegen die Selbsthilfe angedrohten
Strafen nicht getroffen wird , indem sie rechtlich nur als ein
Vertheidigungsmittel des Besitzes in Betracht kommt.

In Betreff der Verjährungseinrede gelten folgende Grund¬
sätze. Sie ist jährlich , das Jahr wird, wie bei allen einjähri¬
gen Klagen utiliter gerechnet. Bei der vis ai-mata siel sie
weg , im Justinianischen Rechte kommt sie nie zur Anwendung.
Wichtig ist hierbei die Bestimmung , daß , wenn das Interdict
auf das geht , yuoä aä I-SUIU pervenit , nicht die einjährige,
sondern die dreißigjährige Verjährung Platz greift. Dieser Um¬
stand bestätigt unsere obige Vermuthung , daß die Richtung des
Interdicts auf die Herausgabe dessen, wodurch sich der Beklagte
ohne einen Rechtsgrund dazu zu haben , mit Schaden des Be¬
sitzers bereichert hat , auf demselben Principe beruht , wie die
Condictionen. Denn ist dies der Fall , so mußte es passend
erscheinen, bei dem gedachten Klagantrage die nämliche Ver¬
jährungszeit festzusetzen, welche bei den Condictionen zur An¬
wendung kommt.

Ueber die Wirkungen des Interdicts ist Folgendes zu be¬
merken. Dasselbe geht pi-inoipaliter auf Herausgabe der Sache ,
und im Falle , wenn diese factisch unmöglich ist, auf entspre¬
chende") Geldentschädigung (1 .̂ 1. §. 4 . äs vi . — K. 15. eo6 .),
dann auf Entschädigung , wenn die Sache beschädigt wurde,
vorausgesetzt, daß die Beschädigung ohne die Dejection nicht
stattgefunden hätte . Da in Fällen , in denen der Kläger auf
Herausgabe der Sache klagt , dieselbe sich im Vermögen des
Beklagten befindet , so folgt von selbst, daß der genannte Klag-

°) Also nicht auf Entschädigung des Weithes der Sache, sondern
auf Entschädigung des Werthes des Besitzes. I<. 6. äs vi.

11'
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antrag nur in Folge einer dreißigjährigen Verjährung erlöschen
kann, indem er ja gerade auf das gerichtet ist, wodurch sich
der Beklagte aus dem Vermögen des Klägers, ohne ein Recht
dazu zu haben, bereichert hat. Incidenter kann das Interdict
auf jeden anderweitigen Schadenersatz angestellt werden, also
z. B. für die entgangenen Früchte,") für den Verlust oder die
Beschädigung anderer Sachen, sofern dies ohne die Dejection
nicht eingetreten wäre. L. 1. § 41. 6o vi.

Muß auch der Schaden ersetzt werden, der durch Unter¬
brechung der Usucapion entstanden ist? Für's ältere Necht ist
dies zu verneinen, für's neuere Recht dagegen, in welchem die
Interdicte sich in gewöhnliche Klagen verwandelt haben, zu be¬
jahen, nur wird hierbei der Beweis sehr schwierig sein. Für's
ältere Recht ist dies darum zu verneinen, weil die obligatio
zwischen den Litiganten im Momente des Ungehorsamsdes Be¬
klagten gegen den Befehl des Prätors entstand, der Befehl des
Prätors aber nur auf Herausgabe der Sache ging. Die 1̂ . 71.
§. 1. äs lurti8 kann dagegen nicht angeführt werden, sie lautet:
„Njus rsi , HUÄ6 pro Kaorsäs poZZiästur , lurti actio 3.H
P0386880!'6lu U0U P6ltin6t , Huamvi8 N8ueap6r6 HUI8 P088lt :
yuia lurti ÄASI-6 P0t68t 18, ouju8 intsr68t , rem N0N 8ud3ri )̂i :
intLre88e «.uteiu 6ju8 viäetur , <̂ui äamnum pa88uru8 68t :
non eju8 , czui luoruni la «turu8 688st." Mit dieser 1 .̂ hat
es folgende Bewandniß: Für das ältere Recht, in welchem
noch der Grundsatz galt, daß ein Furtum an den erbschaftlichen
Sachen nicht begangen werden kann, war ihre Entscheidung eine
vollkommen richtige, aber offenbar nicht aus dem in ihr an¬
gegebenen Grunde, indem man Demjenigen, welcher eine Sache
in der Absicht besitzt, um sie zu usucäpiren, den Mangel alles
Interesses an der Erhaltung des Besitzes nicht absprechen kann.
Da nun der in der genannten 1 .̂ angeführte Grund für das
ältere Recht ganz unpassend ist und ein passender Grund so nahe
liegt, so ist die Annahme vollkommen gerechtfertigt, daß derselbe

' ) Dieselben werden dom Tage der Dejection an gerechnet. I.. t .
Z. W . äe vi .
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ein Zusatz der Compilatoren ist, den dieselben darum hinzuge¬
fügt haben , weil sie glaubten , daß das Fragment in dieser
Fassung ins corpus Ml-i'8 aufgenommen werden könne. Diese
Meinung der Compilatoren war aber eine irrige , indem ihr
andere Fragmente entgegen stehen, wie z. B . die I <. 12. §. 1.
äs lurtis . — §. 15 . ^ . äs odl . guas sx äsl .

Nun ist noch die Frage zu erörtern , ob das intsi -äistum
äs vi durch das Gesetz des Valentian III . , das sich im
Justinianischen Codex in der I >. 7. des Titels unäs vi be¬
findet , auf bewegliche Sachen ausgedehnt wurde oder nicht?
Meiner Ueberzeugung nach ist sie entschieden zu bejahen. Wird
die Gewalt gegen den Besitzer einer beweglichen Sache , der
zugleich nicht Eigenthümer der Sache ist, verübt — dieser Fall
interessirt uns hier allein — so steht nach dem gedachten Ge¬
setze dem dejicirten Besitzer das Recht zu , die Herausgabe des
Besitzes auf gerichtlichem Wege , also durch eine Klage von dem
Dejicienten zu fordern . Diese Klage ist offenbar keine aetio ,
sondern ein Interdict , indem bei der Anstellung einer actio der
Beweis eines erworbenen Rechts erforderlich ist und der De -
jicirte diesen hier zu führen nicht braucht. Wie soll man nun
das Interdict benennen ? Wir selbst können ihm keinen Namen
geben; wir müssen daher , da es doch einen Namen haben muß,
uns in den Quellen nach einem passenden Namen für dasselbe
umsehen. Und thun wir dies , so stellt sich uns für das Ju¬
stinianische Recht kein passenderer Name als der Name intsr -
äiatuin 6s vi heraus , indem alle bei dem alten intsräictum
äs vi vorkommenden Voraussetzungen , mit einziger Ausnahme
des Unterschiedes dem Objecte nach, hier zutreffen. Was folgt
daraus ? Etwa , daß es zwei besondere intsräist «, äs vi in
dem Justinianischen Recht giebt, von denen das eine für
unbewegliche, das andere für bewegliche Sachen bestimmt ist?
Dies können wir nicht glauben , da das streitige Object an sich
auf die Natur der Klagen fönst nirgends einen Einfluß hat ,
deren Natur vielmehr durch ganz andere Umstände bestimmt
wird . So bleibt also nichts anderes übrig , als anzunehmen,
daß in Folge des gedachten Gesetzes das intoräiotum äo vi
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auch auf Mobilien ausgedehnt wurde. Bei dieser Behauptung
gehen wir freilich von der Voraussetzuug aus , daß das inter -
6iotum uti-udi im Justinianischen Rechte lediglich auf Fälle
des gegenwärtigen Besitzes beschränkt ist. Die Nichtigkeit der¬
selben geht mit der allergrößten Evidenz daraus hervor, daß
im Justinianischen Rechte der Kläger bei dem iutLi-äiotuni
utrudi nicht mehr zu beweisen braucht, daß er die Sache im
Verlaufe des letztverstossenen Jahres längere Zeit hindurch als
der Beklagte besessen hat. Wir verweisen hierbei auf das, was
oben über den innigen Zusammenhangzwischen dem Requisite,
die Sache psr inlijorsm partem ÄNlli zu besitzen und der Zu¬
ständigkeit des Interdicts einem Nichtbesitzer, gesagt wurde,
fügen aber noch folgendes neue Argument hinzu. Wäre das
Erforderniß des Besitzes per majorem partein anni durch die
Erweiterung des iuteräictum utrubi auf Nichtbesitzer nicht ver¬
anlaßt worden, so würde der klagende Besitzer nur den Beweis
eines gegenwärtigen Besitzes zu sichren haben; die Beweislast,
daß er die Sache psr mlrjoi-eiu pai-tem auni nicht besaß, würde
alsdann dem Beklagten zufallen müssen. Das Proceßverfcchren
bei dem intsräietum uti-udi ist aber offenbar ein anderes, der
besitzende Kläger muß so gut wie der Nichtbesitzendebeweisen,
daß er die Sache eine längere Zeit als der Gegner besaß.

Das l'nlsl 'H'cium tis eiancksilna Fossessl 'ons .

, In den Institutionen und den Pandecten wird dieses In¬
terdicts keine Erwähnung gethan. Sollen wir daraus folgern,
dasselbe habe nie existirt? Dies ist unmöglich, indem sich dann
der Umstand nicht erklären ließe, daß die o1«,nä68tinit»8 unter
die viti'g. P088688ioin8 neben der VI8 und dem prselliium ge¬
zählt wird. Der Einwand ist nämlich unzulässig: man habe
das vitium eIn,näL8tiuitlUi8darum angenommen, um dem Be¬
klagten eine exceptio vit,!08ao P088688i«ni8 zu sichern, wenn
er von demjenigen belangt wird, der sich früher einer heimli¬
chen Besitzentfetzung gegen ihn schuldig gemacht hat. Denn dar¬
aus , daß die Exzeptionen sich auf das Princip gründen, daß
derjenige, welcher gegen die Gebote der Sittlichkeit handelt,
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sich selbst jedes Anspruchs auf den Schutz nach dem Sittlichkeits -
principe begiebt , folgt von selbst, daß nur diejenige Besitzver¬
letzung eine Erception zu begründen vermag , welche auch eine
Klage begründet , indem sonst der letzte Störer besser behandelt
wäre als der vorige , und es nicht einzusehen ist , worin er bes¬
ser sein sollte als der vorige. Der Umstand , daß der eine Li¬
tigant den Besitz früher , der andere später gestört hat , kann
die Parität zwischen beiden unmöglich aufheben , ebensowenig der
Umstand , daß der letzte Störer zu der Störung dadurch gleich¬
sam veranlaßt wurde , daß ihn der Mager früher des Besitzes
entfetzt hatte , da er den Weg Rechtens offen hatte und fomit
zu der Eigenmacht seine Zuflucht zu nehmen nicht genöthigt war .
Ueberdies giebt es zwei Stellen , welche die Existenz des Inter -
dicts für das ältere Recht außer Frage stellen, nämlich K. 7.
§. 5. «oNm . äiv . und diosro in Kulwm III . 3 . Das Schwei¬
gen der Institutionen und Pandecten ist gewiß so zu erklären,
wie es Savigny thut , nämlich aus dem Umstände , daß das
Interdict nur auf Immobilien ging und fomit , nachdem sich
der Satz in der Römischen Rechtsdoctrin gebildet hat , daß Im¬
mobilien olam nicht besessen werden können , von selbst außer
Gebrauch kommen mußte. Leugnen läßt sich aber nicht, daß
der Umstand , daß das Interdict im Verlaufe der Zeit auf be¬
wegliche Sachen nicht ausgedehnt wurde , ein auffallender ist,
indem offenbar die llotio lurti , ad sxdidsnäuiu und die Besitz-
condictionen für alle Fälle des gestörten Besitzes nicht ausreich¬
ten , da die zwei ersteren den Beweis eines rechtlichen Interesses
erforderten , die letzteren aber nur unter der Voraussetzung an¬
gestellt werden konnten , wenn der Störer das , wodurch er sich
sin « causa bereichert hat , noch gegenwärtig in seinem Vermö¬
gen hat . Das inteidietum utl -ubi konnte diese Lücke unmög¬
lich ausfüllen in der Zeit , wo es noch auf einen verlorenen
Besitz ging , da angenommen werden muß , daß dasselbe eine vis
voraussetzt , indem die Worte des Prätorischen Edicts nur dieser
Erwähnung thun (1 .̂ 1 . utrubi : «hlioiuinus ,8 eum äueat ,
v/w Fem' veio") und indem die Ausdehnung desselben auf Fälle
der heimlichen Besitzstörung durch keine juristische Combination
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vermittelt werden konnte. Die gedachte Ausdehnung wäre also
gegen alle Gewohnheit der Römischen Juristen, welche bekannt¬
lich die ihnen überlieferten Rechtssätze nur dann weiter ausbil¬
deten, wenn dies auf einem wissenschaftlichen Wege geschehen
konnte, also durch Subsumption, Fiction, Analogie u. s. w.

Wirkungen und Exceptionen sind die nämlichen, wie bei
dem intsräietuni äe vi .

Was den Begriff der olanä68tinn. P088688I0 anbelangt, so
stellt ihn die I ,. 6. z»-. 6s po88. vollkommen erschöpfend dar,
was ein seltenes Beispiel ist, indem die Quellen gewöhnlich in
dieser Hinsicht nicht befriedigen. Dieselbe lautet: „dwm po8-
siäLrs sum clioiinu8 , Hui lurtiv « inAre88U8 S8t pc»88S33i0N6iu ,
iZnorants eo , Husm sibi oontrove ^ iam lacturum 8U8pioa -
datur , 6t , uo kacket , tiiuedat . "

Nm der e1anä68tinita8eine feste Bedeutung zu geben, mußte
man bei deren Beurtheilung einen bestimmten Zeitmoment zu
Grunde legen, etwas, was z. B. auch bei der Beurtheilung der
bona üä«8 geschieht. Ein passenderes Zeitmoment konnte es hie¬
bet nicht geben, als es der Anfang des Besitzes ist. Mit vollnn
Rechte bemerkt die schon angeführte 1 .̂ 6. : „n«n enim ratio
odtinsnäe po88S88ioni '8 8o6 oi>i^ « nanei8e6näa6 exyuirsnäa
e8t."°) Daraus ergeben sich logisch zwei wichtige Folgerungen:

' ) Von einem andern Gesichtspunkte geht hiebe, die I .. 4. pro guo
aus . In freier Übersetzung hat sie folgenden Sinn : Hast du eine ge¬
stohlene Sclavin im guten Glauben gekauft, so wirst du das von ihr dir
geborene Kind nur dann ersitzen tonnen , wenn du dasselbe auf eine heim¬
liche Weise nicht besitzest, d. h. wenn du UL8cieri3 intra 5tatutun, tLinzing,
euHug i<1 MÄiiioipinm L33et , »ut 81 »cierig nel û« putsriZ «ertiorem äami -
nuln lseei-e. Hier ist also der Anfang des Besitzes der Beurtheilung der
oi»näe3tinit33 nicht zu Grunde gelegt worden. Die Erklärung dessen aus
dem „besonderen Rechte der «ndila lurtiva , das ohnebin so viel Abwei¬
chendes hat ," ist nicht befriedigend , da sie im Grunde genommen nicht
eine Erklärung , sondern ein Verzichten auf eine Erklärung ist. Ich glaube,
daß am ehesten noch angenommen werden kann, Pomponius habe
mit seiner Ansicht ganz isolirt dagestanden, ebenso wie mit seiner Ansicht
über das turtum , wie Stintzing (Verhältniß der doua üäeZ zum tituluH
bewiesen hat , und wohl auch mit seiner Ansicht über die Dejection, als
deren Erforderniß er die Anwendung einer vi» corpuraUZ betrachtet.
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4) Die pui^ atio des vitiurn olanäeZtinitatis ist absolut UN-
möglich Ii . 49 . §. 2 . äs Z)«88.

2) Ein nicht heimlich angefangener Besitz kann in der Zu¬
kunft nie zu einem heimlichen werden. 1 .̂ 6. äe p «88.

Kann wohl der Eigenthümer seine eigene Sache o1»m be¬
sitzen? Die I .. 40 . §. 3. 6s po88. verneint . Der Grund davon
wird sich aus folgender Betrachtung ergeben.

Der Begriff des vitiosen Besitzes entstand in Hinblick auf
die Interdicte . *) Wäre der Besitz durch die Interdicte nicht ge¬
schützt, so wäre auch kein Grund vorhanden , den vitiosen Besitz
von einem nicht vitiosen zu unterscheiden. Da dem so ist, so
leuchtet ein, daß der Eigenthümer seine Sache elaiu in dem
streng juristischen Sinne des Wortes nicht besitzen kann , da
Niemand das interäiotuin 6s olanäe8tiua pc»88638!0ne gegen
ihn mit Erfolg anzustellen berechtigt ist. Es sind hiebet zwei
Fälle zu unterscheiden: a) wenn der Eigenthümer oder sein auotoi -
den irregulären Besitz auf einen Dritten übertragen hat , und
b) wenn dies nicht geschehen ist. Im ersten Falle ist die An¬
stellung des Interdicts äs danä . po88. überflüssig und unmög¬
lich. Ueberfiüssig darum , weil im Falle der Besitzstörung auch
das Recht, mit welchem der Besitz accessorisch verbunden ist,
verletzt wird und also eine actio angestellt werden kann. Un¬
möglich ist die Anstellung des gedachten Interdicts darum , weil
es in der Natur der Sache selbst liegt , daß nicht aus einem

. accessorischen, sondern aus einem principellen Verhältnisse ge¬
klagt werden muß , wenn beide Verhältnisse gleichzeitig verletzt
wurden . Im zweiten Falle wäre das vorerwähnte Interdict
darum erfolglos und also zwecklos, weil der Besitzer nur auf
eine vitiose Weise zum Besitze kommen konnte, und somit dem
Eigenthümer die exceptio vitin ^ s po88. zu Gute kommt. Aus
dem Gesagten ergiebt sich, daß der Eigenthümer seine Sache

") Dem stehet die Einführung der exceptio vitin^ e po^ eZsionig
nicht entgegen. Denn deren Existenz ist nur eine weitere Folge des
Princips , auf den sich die Interdicte gründen. Es beisteht sich nämlich
von selbst, daß nur derjenige sich auf die Gebote der Sittlichkeit berufen
kann ,^der-. gegen sie nicht verstoßen hat.
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auch vi nicht besitzen kann , wenn man das Wort im streng ju¬
ristischen Sinne nimmt . Daß derselbe eine preoaria possessio
nicht haben kann , versteht sich von selbst und folgt daraus , daß
er , sobald sein Eigenthum feststeht, schon aus einem factischen
Grunde kein Precist seiner eigenen Sache sein kann.

Vreoarium ist ein obligatorisches Verhältniß , es unter¬
scheidet sich aber wesentlich von allen andern obligatorischen Ver¬
hältnissen und zwar auf eben die Weise , wie der Besitz von den
übrigen Sachverhältnissen . So wie der Besitz ein factisches Sach -
verhältniß ist , so ist das pi-Loai-ium ein factisches Obligations -
verhältniß sowohl nach dem Ms oivils als auch nach dem ^u8
Fyntium . Dem , daß das preoarium kein Vertrag ist, wider¬
spricht der Umstand nicht, daß es , wie aus der ! .. 2. s. 2. ä«
xrec , I .. 19. §. 2. eoä . , Paulus V. 6. §. 10. hervorgeht ,
außer des Interdicts noch mit zwei Klagen geschützt wird, näm¬
lich mit einer actio in laotuiu und einer oonoitio ineerti .
Denn beide genannten Klagen gründen sich offenbar nicht auf
einen Vertrag . Die erstere gründet sich darauf , daß es , wie
sich die 1 .̂ 2 . 3. 2 . ausdrückt , natura atz^ nnm est , tanäiu to
lideralitlUs inea uti , ^ uainäiu ozo vsliin ut possiin rsvo -
oars , Huum inMavyro voluntatsiil . Auch die «onäictio in -
eei-ti gründet sich auf einer allgemeinen sittlichen Idee , nämlich
darauf , daß der Precist sich siuo oausg. aus dem Vermögen
des preeai -io äans bereichert hat . Einen Beleg dafür , daß das
preeariuln keine Klage erzeugt , liefert die Ii . 14. pr . äs xreo . :
^Intoräictuiu cl« vrsoario nisrito introäuotuin est , ĉ nia
uulla illo ndluins ^uris civilis aotio essst . " Aus ihr kann
aber offenbar nicht gefolgert werden , daß das precai -iuin nach
dem Ms ^sntiuni ein Vertrag ist. Paulus spricht hier darum
nur von dem Mangel einer civilen Klage , weil das preearium
dem Ms eivile angehört', weil also , wenn es ein Vertrag wäre,
es auch eine civile Klage erzeugen müßte. Daran dachte aber
Paulus ganz gewiß nicht, daß dasselbe von dem Stcmdpuncte
des Prätorischen Rechts und des '̂us gLutium aus als ein Ver -
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trag angesehen werden muß , da auch nach dem > 8 gentium
das pi-Leai-ium nur dann ein Vertrag sein könnte, wenn der
Concedent dem Precisten gegenüber obligirt worden wäre.

Das preoariuni entsteht dann , wenn Einer (prellai -io dans )
dem Anderen (pi-eoario u,eeiiii6U8) eine Sache übergiebt , da¬
mit dieser das Eigenthum oder eine Servitut daran ausübe ,
aber mit dem ausdrücklichen Vorbehalt einer willkührlichenRück¬
forderung derselben. Und eben wegen dieses Vorbehalts ist das
pi-searium keine juristische Obligation . 1 .̂ 14 . äs PI-L0. : HMZI8
enim aä äc»natiou68 st bsnsüeii oausnin ĉ unm aci ne^ oiii con-
t^acil H/ iseiat / )̂ eea/'ll' eoncililo. Eine juristische Obligation setzt
nämlich bestimmte Pflichten und Rechte der contrahirendenlIar -
theien voraus , solche Pflichten und Rechte sind aber beim pi-eea-
rium auf Seiten des Concedenten nicht vorhanden , indem er die
Sache beliebig zurückfordern kann , und dies nicht als eine dem
Rechte des Precisten angehängte Resolutivbedingung anzusehen ist,
da die Erfüllung einer Resolutivbedingung von dem Willen des
Verpflichteten nicht abhängig sein kann. ") Das Recht des Con¬
cedenten, die Sache willkührlich zurückzufordern, ist also nicht
ein Ausfluß eines Vertrages , dasselbe steht ihm vielmehr darum
zu, weil er seinen Willen durch keinen Vertrag gebunden hat .
Das gedachte Recht ist somit weiter nichts , als eine Eigenthums -
befugniß. Der Umstand , daß das prsearium kein juristisches
Verhältniß ist, erklärt auch, daß dasselbe eine gewöhnliche Ge-
schästsform bei Ertheilung eines Bauernguts einem Clienten
war . Ob das proonrium dem Clientenverhältniß seine Entste¬
hung verdankt , d. h. ob dasselbe ohne dieses nie entstanden wäre ,
ist mit Sicherheit nicht zu entscheiden. So viel scheint mir aber
unzweifelhaft zu sein, daß seine factische Natur daraus nicht ab¬
geleitet werden kann , daß dasselbe eine gewöhnliche Geschäfts¬
form war zwischen dem Patron und dem Clienten , wenn elfte¬
rer dem letzteren ein Gut zur Bebauung übergeben wollte , in-

°) Dem steht die I ,. 23. äe i-ed. '̂ uä. nicht entgegen, wenn auch
in derselben das precariuiu ein contractu » genannt wird , indem das ge¬
nannte Wort hier die eigentliche technische Bedeutung nicht hat. Ol.
Savigny §. 42.
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dem dasselbe vielmehr schon an und für sich ein rein faktisches
Verhältniß ist.

Nach der 1/. 2 . §. 3 . äo pi-s«. soll das preearlnin seinen
Namen daher erhalten haben , daß der Precist prooe » »6Kibst ,
ut Libi P088i<lsr6 llut Mi liesat . Diese Ableitung scheint mir so
ungeschickt zu sein, wie die Ableitung des Wortes »roi'ünium
ab Ii08tibu8 »i-osnäi8 . Jedenfalls steht so viel fest, daß es für
dessen Entstehung ganz gleichgültig ist, ob der Precist gerade
gebeten hat oder nicht. Dies geht hervor aus Paulus V . 6. §. 11.

Es wurde gesagt, das pi-soai -ium erzeuge keine Klage.
Dem steht der Umstand nicht entgegen, daß der Concedent ge¬
gen den Precisten ein Interdict hat , wenn dieser sich weigert,
ihm die Sache auf sein Verlangen herauszugeben . Denn das
intsräietuill äe pi-eeario gründet sich nicht auf einen Vertrag ,
sondern auf einen ganz anderen Grund , nämlich im Falle , wenn
der Concedent während der Dauer des prsoai -ium Besitzer der
Sache blieb , auf die Vesitzentsetzung, und im Falle , wenn wäh¬
rend des prscarium der Precist die Sache besaß, darauf , daß
der Precist durch verweigerte Rückgabe der Sache den Conce-
denten des sofortigen Besitzerwerbes, auf welchen derselbe ein
Anrecht hat , beraubt . Auch im zweiten Falle ist das Interdict
restitutorisch, da der Klageantrag des Concedenten nicht auf
Erwerb eines neuen , sondern auf Wiedererwerb eines schon ge¬
habten Besitzes geht , der Prätor somit an den Precisten keinen
anderen Befehl erlassen konnte als : re8titua8 , die Eintheilung
aber in restitutorische und retentorische Interdicte aus der be¬
stimmten Art und Weise, in welcher der Prätor seinen Befehl
erläßt , abgeleitet wird . Aber noch aus eine andere Weise läßt
sich erweisen, daß das gedachte Interdict i-eoupsranäao und
nicht lläipi'8u6näao P088688ioni8 ist, nämlich dadurch, daß die
Anstellung der letzteren Interdicte sich aus einen Nechtsgrund
stützt, der Concedent aber , wenn er nicht die re ! vinäientio ,
sondern das Interdict anstellt , die Absicht zeigt, sich auf den
Rechtsgrund , der ihm , wenn er Eigenthümer der Sache ist, auch
zu Gebote steht, nicht einzulassen, sondern sich lediglich an das
Factum des Besitzes zu halten .
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Das Interdict geht auf Rückgabe oder im Unvermögens¬
falle auf Ersatz des Schadens , aber nur dann , wenn derselbe
durch 6olu8 oder durch culpa lata verursacht wurde. L . 2.
pr . 6s pi-se. I .. 8 . §. 6. coä . Von der Zeit der Anstellung
an muß freilich der Precist für jeden Schaden einstehen, da er
sich von nun an in mora befindet. 1 .̂ 8 . §. 6. in Lnc , äo
ni-ee. Woher kommt die Bestimmung , daß der Precist nur
für ä «1u8 und culpa lata verantwortlich ist? Offenbar daher,
daß das Interdict sich nicht auf einen Vertrag gründet . Die
Sache ist die: die Pflicht , für den <I«lu8 zu haften , kann ohne
Vertrag entstehen, da sie auch aus der sittlichen Idee abgeleitet
werden kann , auf welche sich auch die Interdicte gründen ; da¬
gegen ist die Pflicht , den aus der culpa levis entstandenen
Schaden zu ersetzen, stets entweder eine Vertragspflicht , oder,
wie beim Vormunde , eine Amtspflicht. Und wie ist es mit
der culpa lata ? Streng genommen läßt sich auch diese aus
der höheren sittlichen Idee nicht ableiten ; aber man hat die
Pflicht , auch für diese zu haften , dem Precisten darum aufer¬
legt , weil durch die Nechtsdoctrin der Grundsatz sanctionirt
wurde , daß die culpa lata dem äolu8 zwar nicht theoretisch
aber practisch gleichstehe. In dem prätorischen Edicte war von
der eulpu lata nicht die Rede , wie dies sich aus der I >. 2. äe
prcc . ergiebt . in welcher das Prätorische Edict angeführt wird.

Exceptionen kann es hiebei selbstverstandenermaßen gar
nicht geben, mit Ausnahme der dreißigjährigen Verjährungs¬
einrede , welche allgemein dann Platz greift , wenn die Klage in
einer kürzeren Zeit nicht erloschen ist, und welche somit die
äußerste Zeitgränze ist, bis zu welcher die Klagen wirksam sein
können, mit Ausnahme einiger wenigen Klagen , die das Pri¬
vileg einer noch längeren Dauer haben .

Das Object derselben waren eben so wohl bewegliche als
unbewegliche Sachen ; fürs neuere Recht ist dies eine ausge¬
machte Sache , fürs ältere muß dies wohl darum behauptet
werden , weil sich nirgends eine Spur einer Reform des älteren
Rechts findet. Die Stelle aus Isiäoi - oi-i^ . V . 25 . ist kein
sicherer Beleg für die entgegengesetzteAnsicht, ebensowenig die
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L . H. pr . äo prse . Savigny mußte freilich das Gegentheil
behaupten , da er die nichtjuristische Natur des preearium ledig¬
lich aus dem Umstände ableitet , daß dasselbe dem Lehnsver¬
hältnisse der Clienten seine Entstehung verdankt.

Es bleibt noch übrig , auf die Eigenthümlichkeit des pi-e-
enriuiu aufmerksam zu machen, daß dasselbe zwar auf die Erben
des Concedenten, aber nicht auf die Erben des Precisten über¬
geht. I ,. 12 . §. 1. äs pi-eo. Auch diese Eigenthümlichkeit er¬
klärt sich daraus , daß das prseariuiu kein juristisches Ver -
hältniß ist, und nur juristische Verhältnisse auf Erben übergehen
können. In dem Erbrechte tritt die factische Natur des pi-e-
oai-ium ebenso entschieden hervor , wie die factische Natur des
Besitzes, denn auch letzterer geht bekanntlich auf die Erben nicht
über . Paulus V. 6. §. 12 . giebt den Grund fnlgendermaßen
an '. „nullllL Lüiin procLZ sju8 villentur 8,6tiibit «,6." Die Ii . 12.
Z. 1. äe PI-6C giebt ihn so an : „Huipps ip8! äumtaxat N0N
6tiu,m beroäi «onoesLü, p088688io 68t." Dies deutet offenbar
darauf hin , daß ein factisches Verhältniß nur durch Facta er¬
worben werden kann , ein solches Factum aber nicht vorliegt,
wenn der Erbe des Precisten seinerseits keine Bitte an den Con¬
cedenten stellt, derselbe möge ihn im weiteren Genüsse des pre -
earium belassen. Auf die Erben des Concedenten geht das
Nückforderungsrecht der Sache darum über , weil dasselbe nichts
weiter als eine Eigenthumsbefugniß ist, Eigenthumsbefugnisse
aber sammt dem Eigenthum auf die Erben übergehen.

Da nun das zn-eenrium auf die Erben des Precisten nicht
übergeht , so folgt , daß wenn sich das Object des preoai -iuin
nach dem Tode des Erblassers in ihren Händen befindet, gegen
sie nach Strenge des Rechts nicht das iutei -äiewm äs prsea -
oai-io, sondern nur die Eigenthumsklage angestellt werden kann.
In der That finden wir diese Ansicht ausgesprochen bei Paulus
V . 6. §. 12. , der dafür den Concedenten mit dem interäiowiu
äs elanä68tina p088688ions entschädigen will : („iuaFi8 6io6n-
äuui est , e1»m p088iäsre .") Andere Stellen , wie 1 .̂ 8 . §. 8 .
äs preo ., I ,. 2. 0 . eoä . lassen gegen die Erben des Precisten
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auch mit dem intoräiotuiu äo pl-oelvrio") klagen. Daß auch eine
oonslietio inesi 'ti (L . 2 . § . 2 . 6o pi -oeai -io . 1 .̂ 19 . §. 2 . «oä .

Paulus V . 6. §. 1t).) angestellt werden kann , versteht sich von
selbst. Wie kam Paulus auf die Meinung , daß das intei -6. äe
o1lln6. Pos», weit eher passend sei gegen die Erben des Precisten,
als das intei -6. 6« preoario ? Ich glaube , Paulus dachte sich
die Sache so: Das preearium ist, so wie die Schenkung , ein
auf der Liberalität "") beruhendes Geschäft; wenn daher der
Precist stirbt, so verpflichtet die üäe3 dessen Erben , den Conce-
denten davon in Kenntniß zu setzen und ihn zu bitten um weitere
Belassung in dem nämlichen Verhältnisse zur Sache , in welchem
sich ihr Erblasser zu ihr befand ; thun sie dies nicht, fo kann
angenommen werden , daß sie den Tod ihres Erblassers ab¬
sichtlich verheimlichen, um die Sache länger zu behalten .

Besitzesklagen .

Unter den Klagen """) giebt es einige, welche nicht auf
dem Erwerbe eines bestimmten Rechtes , sondern auf einer sitt¬
lichen Idee beruhen , speciell auf der Idee , daß es sich mit den
Forderungen der höheren Gerechtigkeit nicht vereinigen ließe,
wenn derjenige, der sich mit Schaden eines Anderen , ohne eine
^usta oau8u, dazu gehabt haben , bereichert hat , den so erwor¬
benen Gegenstand in seinem Vermögen behalten sollte."""") Es
ist daher nichts auffallendes , daß die gedachten Klagen in der
Sphäre des Besitzes neben den Interdicten zur Anwendung
kommen, vielmehr ist dies als etwas naturgemäßes und nor¬
males anzusehen. Da die Besitzesklagen eine Bereicherung des
Beklagten voraussetzen, so folgt von selbst, daß sie nur resti-

' ) I .. 8 . §. 8 . äe P038. — I .. 2 . 0 . eoä .
" ) I >. 2 . §. 2 . äe xrecario : „— Ü8t euim aeyunm , tawäiu te l!i -

beralitate mea uti , ynawäin e^ o velim etc ."
°°°) Vruns gebührt das Verdienst, in neuerer Zeit auf die Ve-

sitzcsklagen in gebührender Weise aufmerksam gemacht zu haben. Sa -
vigny übergeht sie in seiner Besitzeslehre ganz mit Stillschweigen.

" " ) I >. 6 . äe eonä . ob tnrp . cau8am . , I , . 1. §. 3 . äe eoiiä . sine
0»U82 drücken sich mit Hinsicht auf das gedachte frühere Rechtsprinzip so
aus : „in iä , yuoä ex iHu3ta cau3 » azinä aliyueN 8it , P033L eouäici ."
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liche noch eine persönliche. Da aber im Momente des intsr -
rsääituin eine obligatio zwischen den Litiganten entsteht, aus
welcher im Falle des Ungehorsams geklagt werden kann, und
da jede obligatio eine entsprechende Klage haben muß, so ver¬
wandelt sich im Momente des Ungehorsams das Interdict in
eine im Dienste dieser obligatio stehende Klage, also in eine
persönliche Klage. Ein Fragment sagt daher mit allem Rechte:
intsräiota , oiunia , Hu«,invi8 in rem viäentur eonespta vi
tarnen ip8a personal !«, sunt . Zwischen den Worten : intsr -
äiota in rsin viäentur oonospta , und den Worten : vi tainsn
ip8a nsrsonalili. »unt, ist kein Widerspruch, wie es auf den ersten
Augenblick erscheint. Die Interdicte müssen nämlich, wiewohl sie
persönliche Klagen sind, als actione in rem eoneepwo ange¬
sehen werden, da sie vom Prätor nicht zum Schutze der später
zwischen den Litiganten entstehenden obligatio , sondern zum
Schutze eines dinglichen Verhältnisses, nämlich des Besitzes er¬
lassen werden.

Da nun der Grund , weshalb die Interdicte dingliche
Klagen nicht sind, einzig und allein darin liegt, daß die Besitz¬
störung keinen Anspruch auf direkie Verfolgung des Gegners
gewährt, und da in dem Justinianischen Rechte, wie sich der
§. 8 . «s. äs interä . ausdrückt : xerinäo Mdioatur 8IN6 intor -
äioti8 atyns 8i utilis actio ex oansa iutsräioti rsöäita lui8 -
86t, so folgt von selbst, daß die Interdicte im Justinianischen
Rechte keine persönlichen Klagen mehr sein können. Sie sind
in ihm offenbar dingliche Klagen.

Es sind nur zwei, nämlich das intorä . uti O088iäLti8 und
das intsrä . utrndi .

Ueber die Funktionen des intei-6. nti pQ88iästi8 wird sehr
gestritten. Nach Savignv -hatte es eine dreifache Bestimmung:

1) ging es auf Schadenersatz,
2) auf Abwendung der befürchteten zukünftigen Störung .
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